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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

ZUM BEBAUUNGSPLAN 

“AM INDUSTRIEPARK OST“ 

Stadt Mühldorf a. Inn Landkreis Mühldorf am Inn 

Aufstellung einen Bebauungsplans 
für das Gebiet 

„AM INDUSTRIEPARK OST“ 

M. 1:1000 

Der Bebauungsplan umfasst die innerhalb des gekennzeichneten Geltungsbereiches liegenden 
Flurstücke und Teilflächen von Flurstücken. Es sind dies Fln, 17 und 80/12 zur Gänze, 
Fln. 13, 14 und 80 in Teilen 

Die Stadt Mühldorf a. Inn erlässt gemäß § 2 Abs. 1, §§ 9 und 10 des (BauGB) i. d. F. der Bekanntma¬ 
chung vom 23.09.2004 (BGBl I S. 2414, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006 BGBl I S. 
3316, Art 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007 zuletzt geändert durch § 7 des 
Gesetzes vom 22.07.2008, der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990, zuletzt geändert 
am 22.04.1993 und Art 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 
zuletzt geändert am 20.12.2007 diesen Bebauungsplan als Satzung 
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A. Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan „INDUSTRIEPARK OST“ 
(Die Nummerierung erfolgt analog § 9 Abs.1 Baugesetzbuch. / Die Darstellung 
erfolgt auf der Planzeichnung.) 

1.1 Art der baulichen Nutzungen 

1.1.1 Industriegebiet Gl 

Gemäß § 1 (5) BauNVO i. V. m. § 1 (9) BauNVO sind folgende Anlagen und Betriebe 
nicht zulässig: 

a) Betriebe und Anlagen, die nach Spalte 1 der 4. BIMSchV 
genehmigungspflichtig sind. 

b) Abwasserintensive Betriebe (wie z.B Großmetzgerei) mit 
mehr als 500 E-Werten/Tag (Einwohnergleichwerte pro 
Tag). 

c) Betriebe, die Produkte der “Wasser - Gefährdungsklasse 3 - 
Katalog für wassergefährdende Stoffe“ (VwV- 
wassergefährdende Stoffe - VwVwS vom 09.03.1990. BMBI. 
Seite 114) herstellen. 

e) Chemische Reinigungen, die chlorierte Kohlenwasserstoffe 
verwenden. 

Gemäß § 1 (5) i. V. m. (9) BauNVO sind nur die allgemein zulässigen Arten von Nutzun¬ 
gen nach § 9 (2) BauNVO: 

Nr. 1 Lagerplätze für Schrott, Heizmaterial, Abfälle, Baumaterial und Autowrackplätze, 
unzulässig. 
Ausgenommen sind Lagerplätze, die nicht als selbstständige Anlagen fungieren und mehr 
als 50% der überbaubaren Grundstücksfläche einnehmen, (siehe auch 2.1 Anordnung 
und Ausrichtung von einsehbaren Produktions- und Lagerflächen) 

Gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen Arten von Nutzungen 
nach § 9 (3) BauNVO: 

Nr. 2 Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber, 
ist nur in dem dafür vorgesehenen Bereich (Gl III) zulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 

1.2.1 Höhe der baulichen Anlagen 

Gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO werden die zulässigen Wandhöhen (WH) der im Industrie¬ 
gebietzu errichtenden Gebäude und Anlagen mit einer max. WH von 14,0 m, in der Zone 
Gl VII auf 25,0 m und in der Zone G III auf 7,0m festgesetzt. 

(siehe auch 2.1 Gebäudehöhen, bauliche Gestaltung) 

1.2.2 Bauweise 

Gemäß § 22 (4) BauNVO wird als „abweichende" (-a-) Bauweise die offene Bauweise mit 
zulässigen Gebäudelängen über 50,00m festgesetzt. 

1.3 Mindestgröße und Mindestabmessung der Baugrundstücke 

Grundstückteilungen sind nicht vorgesehen 
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1.4 Befestigte Flächen, Stellplätze und Garagen, Einfahrten 

Stellplätze für LKW und PKW sind außerhalb der Baugrenzen nur an den eingezeichne¬ 
ten Stellen zulässig. Diese Bereiche können jedoch, wenn die aufgezeigten städtebauli¬ 
chen Planungsziele erhalten bleiben, mit den umgreifenden Eingrünungen (Gesamtgrö¬ 
ße unverändert) variiert werden. 
Garagen und Lagerstellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 
Befestigte Flächen dürfen sich auch außerhalb der Baugrenzen befinden wobei hier die 
zul. GRZ zu beachten ist, räumlich zugewiesenen Grünflächen dürfen nicht tangiert wer¬ 
den. 
Im westlichen Einfahrtsbereich dürfen zwei Einfahrten in betriebsbedingten Breiten ge¬ 
schaffen werden. Die Lage in diesem Bereich ist freigestellt, jedoch sind die Grünfächen 
mit den Pflanzungen entsprechend mit zu verschieben und die Einfahren dürfen den Auf¬ 
stellbereich in Richtung Bürgermeister Hess Straße nicht tangieren. 
Als Aufstellspurlänge werden mindestens 50m festgesetzt. 
PKW Stellplätze und Stellplätze für Fertigprodukte sind mit sickerfähigem Belag zu verse¬ 
hen. 

1.5 Flächen die von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten sind 

Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen dürfen außer Zäunen 
neue Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller 
Art und Zäune sowie Stapel, Haufen u.ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Ge¬ 
genstände dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80m über die 
Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie 
Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden, die 
diese Höhe überschreiten. 

In der Bauverbotszone nach Art. 23 Abs. 1 BayStrWG entlang der Staatsstraße (20m in 
BP dargestellt) sind werbende oder sonstige Hinweisschilder gemäß § 9 Abs. 6 FStrG 
bzw. Art. 23 BayStrWG unzulässig. 

Außerhalb der Anbauverbotszone sind diese so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit 
des Kraftfahrers nicht gestört wird (§ 1 Abs. 5 Nr. 8 BauGB) 

Eine Ausnahmebefreiung von der Anbauverbotszone von 20,0m, gemessen vom Fahr¬ 
bahnrand, kann ausschließlich für die Errichtung von Lärmschutzanlagen (Wall, Wand, 
Wall-Wand Kombination) und deren Bepflanzung erteilt werden. 
Bäume und Lärmschutzanlagen müssen mit einen Mindestabstand von 4,5m vom Fahr¬ 
bahnrand der Straße errichtet werden (§ 1 Abs. 5 Nr. 8 BauGB, Sicherheit des Verkehrs, 
unter Berücksichtigung des RPS bzw. RAS-Q). 

Bäume entlang der Staatsstraße dürfen nur mit einen Mindestabstand von 10m gepflanzt 
werden, wenn keine Schutzplanken gemäß RPS vorgesehen werden. 

1.6 Vorkehrungen für Versorgungsanlagen und -leitungen 

Die Gebäude sind an die zentrale Wasserversorgungsanlage und an die zentrale Abwas¬ 
serversorgungsanlage anzuschließen. 
Versorgungsleitungen sind zur flexiblen Baukörperanordnung gewerblicher Nutzungen 
grundsätzlich unterirdisch zu führen. 

1.7 Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung 

Die öffentliche Abwasserbeseitigung wird als Trennsystem ausgeführt. Die Kellerent¬ 
wässerung ist nur über Hebeanlagen möglich. Unverschmutztes Niederschlagswasser 
(Dach- und Hofflächen, Erschließungsstraßen) ist auf dem eigenen Grundstück (z.B. Si¬ 
ckergruben oder belebte Bodenschichten) zu versickern. Der Betreiber hat sicherzustel¬ 
len, dass keine Öl- und Benzinverunreinigungen in den Untergrund gelangen können. 
Die Flächen für die Rückhaltung und Versickerung des Niederschlagswassers sind in den 
ortsgebunden festgesetzten Grünflächen (z. B. Ausgleichsfläche AE 1) nicht zulässig. 

INDUSTRIEPARK OST 
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Öffentliche Verkehrsflächen werden über die straßenbegleitend angeordneten offenen 
Mulden und Rigolen bzw. über die städtische Kanalisation entwässert. 

Für die Versickerung von Niederschlagswasser von Dach-, Hof- und Fahrflächen ist zu¬ 
sätzlich/ergänzend zum Bauantrag beim Landratsamt Mühldorf am Inn, Referat Wasser¬ 
recht ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zu stellen 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: 
Anlagen zum Lagern, Umschlagen, Abfüllen, Herstellen, Behandeln und Verwenden was¬ 
sergefährdender Stoffe müssen so beschaffen sein und so eingebaut, aufgestellt, unter¬ 
halten und betrieben werden, dass eine Verunreinigung von Grundwasser oder Oberflä¬ 
chengewässern nicht erfolgen kann. 
Anlagen zur Lagerung und zum Transport wassergefährdender Stoffe müssen, entspre¬ 
chend Art. 37 BayWG, angezeigt werden. 

1.8 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

1.8.1 Gewerbegeräusche 

Das ausgewiesene Industriegebiet ist nach §1 BauNVO hinsichtlich der maximal zulässigen Ge¬ 
räuschemissionen gegliedert. 
Es sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräuschemissionen je m2 Grundfläche inner¬ 
halb der Baugrenzen folgende immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel nicht 
überschreiten: 

tagsüber 
nachts 

L-wa" = 64 dB(A)/m2 
lWA" = 49 dB(A)/m2 

Der Nachweis der Einhaltung der sich aus den immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleis¬ 
tungspegeln ergebenden zulässigen Geräuschimmissionsanteile der einzelnen Betriebe ist nur für 
Immissionsorte außerhalb des Industriegebietes in Schallausbreitungsrichtung nach Norden 
(nächstgelegenes Wohnhaus im Außenbereich, Fl.-Nr. 8), nach Süden (nächstgelegene Wohnhäu¬ 
ser im Außenbereich, Fl.-Nr. 18/1, 15 und 24/6) sowie nach Südwesten (nächstgelegenes Wohn¬ 
haus im Wohngebiet südlich des Innwerkkanals, 
Fl.-Nr. 150/11) zu führen. 

Die Festsetzung der immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel gilt nicht in Be¬ 
zug auf Immissionsorte innerhalb des Industriegebietes. 

Als emittierende Fläche gilt die gesamte vom jeweiligen Betrieb bzw. Vorhaben in Anspruch 
genommene Fläche innerhalb der Baugrenzen. 

Für die nachfolgenden Regelungen ist die TA Lärm vom 26.08.1998 maßgebend. 
Die Berechnung der zulässigen Immissionskontingente L!K je Betriebsgrundstück ist bei freier 
Schallausbreitung und unter Annahme von ebenem Gelände mit einer Quellhöhe von 4 m 
durchzuführen. 

Der Nachweis der Einhaltung der sich aus den Emissionskontingenten LEK ergebenden zu¬ 
lässigen Geräuschimmissionskontingente L,K der einzelnen Betriebe ist für Immissionsorte im 
Sinne von Nr. 2.3 der TA Lärm an den nächstgelegen Baugrenzen oder Gebäudefassaden 
der außerhalb des Industriegebietes liegenden Nutzungen, in denen sich Fenster von Auf¬ 
enthaltsräumen befinden oder auf Grund von Planungsrecht entstehen können, zu führen. 

Dabei ist zu prüfen, ob sich der Immissionsort noch im Einwirkungsbereich der Betriebsanla¬ 
ge im Sinne von Nr. 2.2 der TA Lärm befindet. 
Unterschreitet der sich auf Grund der Festsetzung ergebende zulässige Immissionsanteil L,K 
des Betriebes den am Immissionsort geltenden Immissionsrichtwert um mehr als 15 dB(A), 
so erhöht sich der zulässige Immissionsanteil auf den Wert L,« = Immissionsrichtwert -15 
dB(A) [Relevanzgrenze in Anlehnung an DIN 45691 vom Dezember 2006]. 

Innerhalb des Industriegebietes ist bei der Planung der Betriebsanlagen daraufzu achten, dass auf 
den jeweiligen unmittelbaren Nachbargrundstücken an den nächstgelegenen Nachbarimmissions¬ 
orten (Fenster von Aufenthaltsräumen) bzw., wenn das Nachbargrundstück nicht bebaut ist, an den 
nächstgelegenen Baugrenzen der Immissionsrichtwert für Industriegebiete gemäß 6.1.a TA Lärm 
eingehalten wird. 

INDUSTRIEPARK OST 
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Für alle Schlaf- und Kinderzimmer in diesen Flächen, die ausschließlich über ein der Umfahrung 
Mühldorf-Mord zugewandtes Fenster gelüftet werden können, sind schalldämmende Lüftungsein¬ 
richtungen vorzusehen. 

1.8.2 Baulicher Schallschutz 

Im Planungsgebiet sind zum Teil an Fassaden und Dachflächen, hinter denen sich schutzbedürftige 
Räume im Sinne von Anmerkung 1 in 4.1 der DIN 4109 (Nov. 1989) befinden, bei Errichtung und 
Änderung der Gebäude technische Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm vorzusehen, die ge¬ 
währleisten, dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach Tabel¬ 
le 8 der DIN 4109 eingehalten werden. 

Für Festlegungen der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen sind die folgenden 
Lärmpegelbereiche gemäß Tab. 8 der DIN 4109 zugrunde zu legen: 

Abstand zur Straßenmittenachse der Umfahrung Mühldorf Nord: 
bis 40m: Lärmpegelbereich V 
40m bis 65m: Lärmpegelbereich IV 

1.9 Grünordnerische Festsetzungen 
§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

1.9.1 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 

Die Grünfläche (Gemeinde Mühldorf am Inn, Gmk. Hart, Flur-Nr. 13, AE 1) zwischen der 
geplanten Industriegebietsausweisung und dem im Osten angrenzenden Waldbestand 
wird als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft ausgewiesen um eine teilweise Kompensation der Eingriffe in den 
Naturhaushalt direkt am Vorhabensstandort zu erreichen. Die Grünfläche dient als Puffer¬ 
streifen zwischen dem bestehenden Waldbestand und dem geplanten Industriegebiet. Die 
Fläche soll als 30 m breiter artenreicher Waldrand ausgebildet werden der aus trockenem 
Krautsaum, Strauchgürtel und Waldmantel besteht. Der extensive und ungedüngte Kraut¬ 
saum wird als Rohbodenstandort mit trockenen Strukturelementen (Kies- und Sandhau¬ 
fen, Steinriegel, Wurzelstöcke, Totholz) ausgebildet. Der Strauchgürtel bildet mit Sträu- 
chern und Jungbäumen den fließenden Übergang zwischen Krautsaum und Waldmantel, 
dieser wird entsprechend der natürlichen Vegetation mit Arten der Liste C (s. Anhang) 
bepflanzt. Der Waldmantel besteht aus Randbäumen des Bestandes. 

Aus artenschutzrechtlichen Gründen ist die Ausgleichsfläche AE 1 bereits zur Bauabwick¬ 
lung durch eine Abzäunung entlang des Ostrandes der möglichen Bebauung vor Befah¬ 
rung zu schützen. 

Zusätzlich werden außerhalb des Umgriffes des Bebauungsplanes eine aufgelassene 
Kiesgrube mit den Flur-Nummern 383 und 382 Gemarkung Mößling (AE 2) sowie ein 
Feuchtgebietsareal im Südosten von Mühldorf (Gmk. Mühldorf Flur-Nr. 1461/2, 1461 und 
1464, AE 3) als Flächen zur Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt ausgewie¬ 
sen. Für beide Maßnahmen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ein 
Pflege- und Entwicklungskonzept zu erarbeiten. Alle Ausgleichsflächen sind als solche 
dauerhaftzu pflegen und zu erhalten. 

Im Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung des Vorhabens wird zusätzlich 
eine vorgezogene Funktionserhaltende Ausgleichsmaßnahme (sog. CEF-Maßnahme) er¬ 
bracht um die Funktion des Landschaftsraumes im Norden von Mühldorf am Inn als Le¬ 
bensraum bodenbrütender Vogelarten unter Berücksichtigung des geplanten Vorhabens 
aufrecht zu erhalten. Die Maßnahme ( AE 3) wird auf Flurnummer 955 der Gemarkung 
Mößling festgesetzt. Die Fläche ist entsprechend der Maßnahmenbeschreibung in der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung saP zum vorliegenden Bebauungs- und Grün¬ 
ordnungsplan (Ziffer 3.2) zu bearbeiten (Erstellung von „Feldlerchen-Fenstern“ in bewirt¬ 
schaftetem Acker) und durch alljährliche Herstellung dauerhaft als Bruthabitat bereit zu 
stellen. Bei Herbstansaat sind die „Lerchenfenster“ bereits in diesem bei Frühjahrsansaat 
im nächsten Jahr umzusetzen. Die Fläche ist jährlich auf Herstellung zu überprüfen. 
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1.9.2 Begrünung nicht überbauter Grundstücksflächen 

Mindestens 15 % der nicht überbauten Grundstücksfläche sind gärtnerisch anzulegen und 
zu unterhalten. Dies ergänzen die Grünflächen die als Randeingrünung festgelegt sind. 
Die Begrünung erfolgt mit gebietsheimischen, standortgerechten Gras-Kraut-Ansaaten 
und Gehölzen (siehe Listen B, C und D im Anhang). Repräsentative Teilflächen innerhalb 
der Baugrenzen dürfen auch anderweitig begrünt werden (z.B. Staudenbeet). Ausge¬ 
schlossen sind panaschierte und buntlaubige Gehölze sowie Koniferen. 

Diese begrünten Flächen sind möglichst als zusammenhängende Flächen an mehreren 
Stellen des Grundstückes, insbesondere senkrecht zum südlichen Rand des Industriege¬ 
bietes in Verbindung mit der Ortsrandeingrünung entlang des Hirschenweges zu erbrin¬ 
gen (vgl. beispielhafte Darstellung im Bebauungs- und Grünordnungsplan). 

Auf die Grenzabstandsregelungen (siebter Abschnitt: Nachbarrecht) des Bayerischen Ge¬ 
setzes zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (AG BGB) wird hingewiesen. 
Unverschmutzte Niederschlagswasser von Dächern und befestigten Flächen sind über 
Mulden oder Sickeranlagen auf den eigenen Grundstücksflächen zu versickern. 

Die Lage und Art der Begrünung ist in einem mit dem Bauantrag bei der Genehmigungs¬ 
behörde einzureichenden qualifizierten Freiflächengestaltungsplan zu regeln. 

1.9.3 Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Die festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Strauch-Baumhecken zur Abschirmung 
der des extensiver genutzten Bereiches Gl III im Süden des entstehenden Industriegebie¬ 
tes sowie ein ca. 10 m breiter Grünstreifen am Nordrand des Geltungsbereiches sind mit 
Sträucher nach Liste C (s. Anhang) und Bäumen nach Liste B (s. Anhang) zu bepflan¬ 
zen. 

Weiterhin sind Laubbäume ohne Pflanzbindung am Nordrand, im Industriegebiet sowie an 
den durch Planzeichen festgesetzten Standorten am Grünzug. der die Bürgermeister- 
Hess-Straße begleitet, aus Liste A (s. Anhang) oder Liste B (s. Anhang) zu pflanzen. 

Verbleibende festgesetzte Grünflächen sind im gesamten Industriegebiet mit einer ge¬ 
bietsheimischen, standortgerechten Gras-Kraut-Mischung anzusäen. Die Begrünung ist 
dauerhaftzu unterhalten. 

Die Begrünung ist in einem mit dem Bauantrag bei der Genehmigungsbehörde einzurei¬ 
chenden qualifizierten Freiflächengestaltungsplan zu regeln. 

1.9.4 Baumpflanzunqen an Wegen und Straßen 

Die durch Planzeichen festgesetzten Standorte der verkehrsbegleitenden Laubbäume 
dienen der Gliederung der bestehenden und geplanten Straßen- bzw. Verkehrsräume. 
Die geplante Zufahrtsstraße zum Industriegebiet im Südwesten wird von einer nichtfest¬ 
gesetzten Baumallee begleitet, da sich die Einfahrten im laufe des weiteren Verfahrens 
noch verschieben können. Alle Straßen- und Wegebegleitenden Bäume sind aus Liste A 
(s. Anhang) zu pflanzen. 
Es ist darauf zu achten, dass Bäume die in einer Reihe immer mit der gleichen Baumart 
bepflanzt werden. 

Die Baumgruppen innerhalb des Grünzuges entlang der Bürgermeister-Hess-Straße am 
westlichen Rand der geplanten Industriegebietsausweisung werden mit Laubbäumen als 
Hochstamm aus Liste A (s. Anhang) oder Liste B (s. Anhang) bepflanzt. 

Alle neu zu pflanzenden Bäume sind dauerhaftzu unterhalten und an ihrem Standort 
durch Ansaat mit einer kräuterreichen Wiesenmischung in breite der festgesetzten Grün¬ 
fläche zu versehen, die gegen Überfahren durch Kfz sichern soll. 
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1.9.5 Begrünung von Stellplätzen und Laqerflächen 

Je angefangene zehn (10) Stellplätze innerhalb der Baugrenze sind im Stellplatzbereich je 
ein Laubbaum zu pflanzen. Diese sind möglichst in zusammenhängenden Gruppen als 
Hochstamm aus Liste A (s. Anhang) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Diese sollen 
die Stellplatzflächen gestalterisch gliedern und zu einer Durchgrünung des ausgewiese¬ 
nen Industriegebietes beitragen. 
Außerhalb der Baugrenze sind je angefangene zehn (10) Stellplätzen Laubbäume zu 
pflanzen als Hochstamm nach Liste A (siehe Anhang) zu pflanzen und dauerhaft zu un¬ 
terhalten. 

Bei durchgängigen Reihen ist immer nur eine Baumart zu verwenden. 

Die Stellplätze sind in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen (z.B. wasserge¬ 
bundene Decke, Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenfugen). Die Wasser- und Luftdurch¬ 
lässigkeit des Bodens um mehr als 30% mindernde Befestigungen (Abflussbeiwert ge¬ 
mäß Regelwerk der Abwassertechnischen Vereinigung e.V. Nr. A 118) wie Betonunter¬ 
bau, Fugenverguss, Asphaltierungen oder Betonierung sind unzulässig. 

Die Ablösung von Stellplätzen gemäß Art. 53 BayBO wird ausgeschlossen. 

1.9.6 Begrünung von überdachten Stellplätzen 

Garagen und Nebengebäude, die mit Flachdächern (<10° Dachneigung) ausgeführt wer¬ 
den, sind extensiv (vereinfachter Bodenaufbau mit einer Dachbelastung von etwa 1,0 
KN/qm) mit Sedumsprossen, Gräsern oder Kräutern zu begrünen, sofern sie nicht in Ver¬ 
bindung mit dem Hauptbaukörper errichtet werden. 

1.9.7 Begrünung von Wandflächen 

Fassaden ohne Öffnungen sowie großflächige, ungegliederte Wandflächen sind mit Klet¬ 
terpflanzen zu begrünen. Ab 50m Länge ist eine Gliederung Pflicht (siehe 2.4) 
Wilder Wein - Parthenocissus tricuspidata Veitchii 
Efeu - Hedera helix 
Gemeine Waldrebe - Clematis vitalba 
Feuer-Geißblatt - Lonicera heckrottii 
Mindestpflanzgröße: Solitärpflanzen, 4x verpflanzt mit Topfballen, Höhe 125 - 150 cm. 

1.9.8 Bodenaushub 

Auf geschichtliche Funde ist während der Bodenaushubmaßnahmen sorgfältig zu achten; 
auf die Anzeigepflicht gemäß Art. 8 DSchG wird hingewiesen. 
Veränderungen der natürlichen Geländeoberfläche sowie herausragende Böschungen 
und Terrassierungen sind nur in dem Bereich der Terrassenkante zulässig, der innerhalb 
der Baugrenze liegt. Die Geländeveränderung ist in einem mit dem Bauantrag bei der 
Genehmigungsbehörde einzureichenden qualifizierten Freiflächengestaltungsplan zu re¬ 
geln. 

Aus artenschutzrechtlichen Gründen ist die Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit der 
Vögel (vornehmlich Arten der offenen Feldflur: Mitte März bis Ende Juni), ansonsten nur 
partiell für vorgezogene Baufelder, durchzuführen. 
Bei einer abweichenden Räumung sind die Baufelder auf bodenbrütende Vogelarten zu 
überprüfen. Der Bauherr ist von der Stadt hierauf hinzuweisen. 
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1.9.9 Freiflächenqestaltunqspläne 

Die vorgesehene Nutzung der nicht bebauten Flächen, der Nachweis des Versiegelungs¬ 
grades, Maßnahmen zur Grünordnung - insbesondere Vegetationsplanung - sind gemäß 
Art.5 BayBO in einem qualifizierten Freiflächengestaltungsplan darzustellen, der gemäß 
§1 Art.5 BauVerfVO mit dem jeweiligen Bauantrag einzureichen ist. Der geprüfte Plan 
wird Bestandteil der Baugenehmigung. 

1.9.10 Pflanzenhinweise 

Pflanzenqualität für Bäume entlang öffentlicher Straßen: 
Mindestqualität 3 x verpflanzt, mit Ballen, 
20-25 cm Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe 

Pflanzenqualität für Bäume: 
Mindestqualität 3 x verpflanzt, mit Ballen, 
16-18 cm Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe 

Pflanzenqualität für Sträucher: 
Mindestqualität 2 x verpflanzt, 60-100 cm hoch 
Pflanzdichte: in Gruppen von 3 bis 7 Pflanzen, Pflanzenabstand 1,5 x 1,5 m 

Pflege / Unterhaltung: 
Die Pflanzung hat fachgerecht gemäß DIN 18320 zu erfolgen und ist spätestens in der 
nach Inbetriebnahme der Baumaßnahme folgenden Vegetationsperiode fertig zu stellen. 
Der Erhalt der Begrünung ist durch eine fachgerechte Pflege dauerhaft sicherzustellen. 
Bei deren Abgang sind Ersatzbegrünungen in Abstimmung mit der Genehmigungsbehör¬ 
de vorzunehmen. 

2. Bauliche Gestaltung 

2.1 Anordnung und Ausrichtung von einsehbaren Produktions- und Lagerflächen 
Als Hinweis: Lagerfläche oder sonstige unansehnliche Bereiche sollten nach Möglichkeit 
nicht im unmittelbaren Sichtbereich von der Umfahrung Mühldorf betrieben werden. 

2.2 Gebäudehöhen 
Die Rohdeckenoberkante über Kellergeschoß darf max. 1,20 m (in Verbindung mit Lade¬ 
rampen), bei Büro-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden i. S. des § 9 BauNVO max. 
0,30m über Straßenoberkante der fertigen, das Baugrundstück erschließenden Straße, 
gemessen am Fahrbahnrand, liegen. 

Kellergeschosse dürfen nicht durch Abgrabungen und Abböschungen des Gebäudes 
freigelegt werden. Ausnahmsweise kann an höchstens zwei Gebäudeseiten jeweils ein 
Lichtgraben nach Art. 47, Abs. 1 BayBO max. 2,50 m tief abgegraben werden: auf max. 
50 v.H. der Wandlänge bis 50 m, auf max. 20 v.H. der Wandlänge bei Wandlängen über 
50 m. 

Gebäudehöhen über 14m müssen einen Mindestabstand von 25m zur Grundstücksgren¬ 
ze ausweisen. 

2.3 Dächer 
Im Industriegebiet sind Flachdächer, Sheddächer oder flachgeneigte Dächer bis zu einer 
Dachneigung von 15° zulässig. Die dadurch entstehende Höhe über der Traufe darf 4.0 m 
nicht überschreiten. Deckungen in Blech, Glas und begrünte Flachdächer 
Im Gl III sind 15° bis 30° Dachneigung zulässig, Deckung Schindel braun oder rot 
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2.4 Fassadengliederung 
Baukörper sind mindestens alle 50 m (Gebäudelänge und Gebäudebreite) durch bauliche 
Maßnahmen oder durch Fassadenbegrünung zu gliedern. 

2.5 Werbeanlagen 
Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig und bleiben der Einzelgenehmigung 
Vorbehalten. Werbehinweisschilder außerhalb der Betriebsgrundstücke, auch unter der 
genehmigungspflichtigen Größe, sind nur an den von der Stadt vorgegebenen Standorten 
zu gelassen. 
Werbepylone oder ähnliches auf dem Baugrundstück dürfen eine Höhe von 18m nicht 
überschreiten. Die Schriftfelder der Werbungen hierauf dürfen je Seite 10 m2 nicht über¬ 
schreiten. Es darf 1 wie vor beschriebene Werbebauwerk errichtet werden 

2.6 Einfriedungen 
An unmittelbar angrenzenden öffentlichen Erschließungsstraßen und Gehwegen sind Ein¬ 
friedungen mind. 1,0 von der Grundstücksgrenze zurückzusetzen, der Streifen außerhalb 
der Umzäunung ist zu begrünen und vom jeweiligen Eigentümer zu pflegen und zu unter¬ 
halten. 
Grundsätzlich sind zur Einfriedung der Grundstücke nur Maschendrahtzäune oder soge¬ 
nannte Industriezäune mit einer maximalen Höhe von 2.00 m mit Hinterpflanzung (s. 
Pflanzenliste Anhang) zulässig. 

Türen und Tore sind aus folgendem Material und nur bis zu einer Höhe von 2,0 m zuläs¬ 
sig: 

- Pfeiler aus verputzten, gestrichenem Mauerwerk; 
- Pfeiler aus Sichtbeton oder Stahl, 
- Torkonstruktionen aus Stahl. 

Im Bereich der Grundstückseinfahrten ist die Einfriedung, ausgehend von der Straßenbe¬ 
grenzungslinie, 5,0 m zurückzusetzen. 

2.7 Schallschutzwall und -Wand 
Die vorsorglich eingezeichneten Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzwall und 
Schallschutzwand werden auf eine Höhe von 4.0m beschränkt. 

3. Hinweise 

3.1 Schalltechnische Begutachtung 
Mit dem Bauantrag oder Antrag auf Nutzungsänderung im Rahmen des jeweiligen Ge¬ 
nehmigungsverfahrens ist gegenüber der Genehmigungsbehörde durch ein schalltechni¬ 
sches Gutachten nachzuweisen, dass die festgesetzten immissionswirksamen flächenbe¬ 
zogenen Schallleistungspegel durch das entsprechende Vorhaben nicht überschritten wer¬ 
den. 
Der Nachweis ist für die in den Festsetzungen genannten Immissionsorte zu führen. 
Auf die Nachweise kann verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass es sich um einen 
nichtstörenden, geräuscharmen Betrieb (z. B. nur Büronutzung) handelt. 

3.2 Grenzbepflanzung 
Grenzbepflanzungen, die nach erfolgter Grundstücksteilungen vorzunehmen sind, sind 
privatrechtlich abzusichern. 

3.3 Bodendenkmäler 
Bei archäologischen Bodenfunden besteht Hinweispflicht gemäß Art 8 Abs. 1 DSchG. 

3.4 Das Hydrantennetz ist bei Bedarf auf dem Grundstück nach Merkblatt Nr. 1.9-6 vom 
25.04.1994 des Bayer. Landesamtes für Wasserschutz bzw. nach den Technischen Regeln 
des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. -Arbeitsblätter W 331 und W 45 
auszubauen. 

Die Zufahrten sind so anzulegen, dass diese hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurven¬ 
krümmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr bis 16 t (Achslast 10t) ausge¬ 
legt sind. Hierzu wird auf die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ 
verwiesen. 
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3.5 Die Auswirkungen der Bahnlinie München-Simbach sind den einschlägigen Gesetzen 
entsprechend zu dulden. 

3.6 Beleuchtung 
Zur Minderung der Beeinträchtigungen angrenzender Bebauung bzw. Lebensräume nacht¬ 
aktiver Tierarten sollen Lampen mit einem engen Spektralbereich wie Natriumdampf- 
Niederdrucklampen (NA) oder monochromatische „Gelblichtlampen“ mit einer Abblendung 
nach oben und zur Seite verwendet werden. Die Lichtquellen sind möglichst niedrig anzu¬ 
bringen; die Beleuchtungsdauer ist auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen. 

Bei Schichtbetrieb ansiedelnder Unternehmen ist eine zeitlich unbefristete Grundbeleuch¬ 
tung zulässig. 

Anhang 

Pflanzenliste A (Straßenbäume) 
Carpinus betulus 
Fraxinus excelsior 
Quercus robur 
Tilia cordata 
Pyrus spec, Malus spec., etc. 

Hainbuche 
Hainbuche 
Stieleiche 
Winterlinde 
Zierobstbäume (nur bei Stellplätzen!) 

Zugelassen sind auch stadtklimaresistente Sorten der oben genannten Bäume 

Pflanzenliste B (Bäume) 

Acer campestre 
Betula pendula 
Carpinus betulus 
Fagus sylvatica 
Fraxinus excelsior 
Prunus avium 
Quercus robur 
Sorbus aucuparia 
Tilia cordata 
Pyrus, Malus, Prunus, etc. 

Feldahorn 
Weißbirke 
Hainbuche 
Rotbuche 
Gew. Esche 
Vogelkirsche 
Stieleiche 
Vogelbeere 
Winterlinde 
Wildobstbäume 

Alle Bäume sofern verfügbar aus forstlicher oder autochthoner Herkunft. 

Pflanzenliste C (Sträucher) 
Corylus avellana 
Cornus sanguinea 
Crataegus monogyna 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Prunus spinosa 
Rhamnus carthartica 
Ribes uva-crispa* 
Rosa arvensis 
Rosa canina 
Rosa rubiginosa 
Rubus fruticosus* 
Viburnum lantana 
* für niedrige Pflanzungen 

Haselnuß 
Hartriegel 
Eingriffliger Weißdorn 
Liguster 
Heckenkirsche 
Schlehdorn 
Kreuzdorn 
Stachelbeere 
Feldrose 
Hundsrose 
Zaun rose 
Brombeere 
Wollige Schneeball 

Alle Sträucher aus autochthoner Herkunft. 

Pflanzenliste D (Hecken) 
Ligustrum vulgare 
Carpinus betulus 
Fagus silvatica 
Rosa canina 
Rosa rubiginosa 

Liguster 
Hainbuche 
Rotbuche 
Hundsrose 
Zaunrose 

Alle Sträucher sofern verfügbar aus autochthoner Herkunft. 
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Mühldorf a. Inn,3ö. Juli 2009 Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az. 6102.2715 

Bekanntmachung 
der Stadt Mühldorf a. Inn 

überden Beschluss des Bebauungsplanes 

Am Industriepark Ost“ 

als Satzung 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat in seiner Sitzung am 25.06.2009 den Bebauungsplan „Am 
Industriepark Ost" i.d.F.v. 25.06.2009 als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wurde gemäß § 8 
Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der „Bebauungsplan Am Industriepark Ost“ i.d.F.v. 25.06.2009 in 
Kraft. 

Der genaue Umgriff ist im beiliegenden Lageplan dargestellt. 

Jedermann kann den Bebauungsplan „Am Industriepark Ost“ i.d.F.v. 25.06.2009 und seine Begrün¬ 
dung sowie die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB während der Servicezeiten 
im Stadtbauamt, Huterergasse 2, 1. Stock, Zimmer 101N, einsehen und überden Inhalt Auskunft ver¬ 
langen. 

Auf die Vorschriften für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich sind demnach: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver¬ 
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BaußB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Mühldorf a. Inn bekannt gemacht worden sind. Der Sachverhalt der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretenen Ver¬ 
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 

,i-M- -=---‘--jten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
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BEGRÜNDUNG NACH § 9 ABS. 8 BAUGESETZBUCH (BauGB) 

zum 

Bebauungsplan 

Am Industriepark Ost 

Stadt Mühldorf am Inn 
Landkreis Mühldorf am Inn 

Der Bebauungsplan umfasst die innerhalb des gekennzeichneten Geltungsbereiches liegenden 
Flurstücke und Teilflächen von Flurstücken. Es sind dies Fln. 17 und 80/12 zur Gänze, 
Fln. 13, 14 und 80 in Teilen 
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1.0 Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt am südöstlichen Rand der ausgewiesenen Gl und GE Gebiete im Nor¬ 
den der Stadt Mühldorf, Es liegt nördlich der Bahnlinie Mühldorf-Simbach und des Innka- 
nals. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplan „Industriepark Ost“ ist wie folgt begrenzt: 
- im Norden durch landwirtschaftliche Flächen 

im Süden durch landwirtschaftlichen Flächen mit einer Streusiedlung, in einiger Entfer¬ 
nung durch die Bahnlinie Mühldorf-Simbach und den Innkanal 
im Osten durch ein Waldgebiet 
im Westen durch die Nordumfahrung Mühldorf und Bebauungsplan Hirsch am Hart Teil 
1 und Teil 4 

Das Bebauungsplangebiet liegt mit ca. 10 ha im Entwicklungsbereich des ca. 110 ha gro¬ 
ßen Gewerbe- und Industriegebietes „Hirsch am Hart" nördlich des Innwerkkanales. Die 
weiteren 17 ha liegen im Erweiterungsbereich des Flächennutzungsplanes 

2.0 Planungsbedarf/Planungsziel 

Der Rat der Stadt Mühldorf am Inn hat in seiner Sitzung am 17.09.2008 beschlossen, für 
das Gebiet „Industriepark Ost" einen Bebauungsplan gemäß § 2 Absatz 1 BauGB aufzu¬ 
stellen. Im Flächennutzungsplan muss ca. ein Drittel der Bebauungsplanfläche von GE in 
Gl geändert und etwa 2/3 von landwirtschaftlicher Fläche in Gl umgewidmet werden. Fer¬ 
ner ist der Untersuchungsbereich für eine event. Ostumgehung von Mühldorf anzupassen. 
Dieses Verfahren zur Flächennutzungsplanänderung soll parallel zum Bebauungsplanver¬ 
fahren durchgeführt werden. 

Durch die Planung soll die Ansiedlung eines feststehenden Industriebetriebes ermöglicht 
werden. Dem Unternehmen soll ein betriebsgerechtes, zeitgemäßes Bauen in möglichst 
wirtschaftlicher Art und Weise ermöglicht werden. 

Das ca. 27 ha große, derzeit landwirtschaftlich genutzte Grundstück, eignet sich aufgrund 
seiner günstigen Lage zum Autobahnzubringer „Umfahrung Mühldorf Nord" und auch zum 
Bahnhof Mühldorf hervorragend für den geplanten Zweck. Bei den hier gegebenen guten 
Standortfaktoren handelt es sich im einzelnen um: 

die Anbindung an den ÖPNV; 
- die Anschlußmöglichkeiten an das vorhandene Straßenverkehrsnetz; 
- die günstige Topographie (ebenes Gelände); 
- den ausreichenden Abstand zu vorhandenen Wohngebieten; 
- die kurzfristige Verfügbarkeit der Grundstücksflächen 

3.0 Planungsbindungen 

3.1 Übergeordnete Planungen 

Mühldorf am Inn wird nach dem Landesentwicklungsprogramm als "ländlicher Teilraum, 
dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll’', eingestuft. Ausgewiesen als Mittel¬ 
zentrum liegt Mühldorf am Inn im Schnittpunkt zweier Entwicklungsachsen: München- 
Mühldorf-Passau und Landshut-Mühldorf-Traunstein. 

Die Ziele des LEP sehen vor durch den Ausbau der Infrastruktur und eine weitere Verdich¬ 
tung von Wohn- und Arbeitsstätten in zentralen Orten die Standortvoraussetzungen nach¬ 
haltig zu sichern und zu verbessern. 

3.2 Flächennutzungsplan 

Entsprechend der im LEP ausgewiesen Ziele ist im FNP (Stand 09.05.2006) der Bereich 
des Bebauungsplanes „Industriegebiet Ost“ etwa zu einem Drittel als Gewerbegebiet, die 
weiteren zwei Drittel als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. 
Der FNP wird im Parallelverfahren geändert. 
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4.0 Vorhandene Situation/Bestand 

4.1 Eigentums-,/ Besitzverhältnisse 

Die Grundstücksfiächen innerhalb des Planbereiches des Bebauungsplanes befinden sich 
im Privateigentum 

4.2 Nutzungsverhältnisse 

Das Grundstück ist Teil ausgedehnter landwirtschaftlicher Flächen und ist unbebaut. 
Direkt bzw. im unmittelbaren Nahbereich grenzen an das Plangebiet folgende vorhandene 
Nutzungen an: 
- im Norden landwirtschaftliche Flächen; 

im Osten ein Waldgebiet; 
im Süden landwirtschaftliche Flächen und daran anschließend die Bahnlinie 

- Mühldorf-Simbach und der Innkanal; 
im Süd-Westen ein ausgewiesenes Gewerbegebiet und im Nordwesten das Industrie¬ 
gebiet Hirsch am Hart Teil 1 und Teil 4; 

4.3 Altlasten 

Altlasten sind nach Angaben der Stadtverwaltung Mühldorf nicht bekannt. 

4.4 Plangebende Lärmvorbelastung / Umfahrung Mühldorf Nord 

Verkehrsqeräusche 

Um der Verkehrsgeräuschbelastung des gesamten Geltungsbereiches durch die angrenzende Um¬ 
fahrung Mühldorf Nord Rechnung zu tragen, wurden Maßnahmen zum baulichen Schallschutz fest¬ 
gesetzt, die für Aufenthaltsräume ausreichenden Schallschutz gewährleisten. 

4.5 Versickerung von Niederschlagswasser 

Nach Aussagen der Stadt Mühldorf und den vorliegenden Erfahrungen zum westlich an¬ 
grenzenden B-Plan sind innerhalb des Plangebietes kieshaltige Böden (unmittelbar angren¬ 
zend, ehern. Kiesabbaugebiet) vorherrschend, die eine gute Versickerungsfähigkeit ge¬ 
währleisten. 

4.6 Naturraum / Boden / Wasser / Klima 

Das Planungsgebiet gehört wie das gesamte Stadtgebiet von Mühldorf zum Naturraum .Unte¬ 
res Inntal' der naturräumlichen Flaupteinheit ,lsar- Inn-Schotterplatten'. Das Gebiet liegt auf ei¬ 
ner Schotterterrasse nördlich des Inn. Der Inn hat ca. 30 m mächtige Schotterlagen aufge¬ 
schüttet und in den nachfolgenden Jahrtausenden sich wieder tief in sein Schotterbett einge¬ 
graben und somit die heutige Terrassenlandschaft geformt. Aus diesem Grunde bildet grob¬ 
körniger Schotter den geologischen Untergrund. 
Auf diesen Schotterfluren haben sich flach- bis mittelgründige Braunerden gebildet. Im Bereich 
Hirsch am Hart vornehmlich sandiger Lehm, der mit Gerollen durchmengt ist, so dass insge¬ 
samt im gesamten Planungsgebiet eine sehr gute Versickerungsfähigkeit des Oberflächen¬ 
wassers gegeben ist. 
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4.6.1 Wasser 

Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. 
Die durchschnittlichen Niederschlagswerte liegen bei 720 mm - 820 mm/a. Durch den südlich 
gelegenen Innwerkkanal ist der natürliche Wasserabfluß in hohem Maße verändert worden. 
Die natürliche Überschwemmungsdynamik des Inns ist nicht mehr gegeben, Hochwasserer¬ 
eignisse sind auszuschließen. 
Die Grundwasserstände liegen oberhalb der Terrassenkante am westlichen Pegel Hart bei 15 
m unter Gelände (ca. 396 m über NN) Dies entspräche für das Planungsgebiet einem Flurab¬ 
stand zum Grundwasser von ca. 13 m. Der Grundwasserleiter verläuft in Richtung Süd- 
Südost. 

4.6.2 Klima / Luft 

Das Planungsgebiet liegt in einem Kaltluftsammelgebiet im Einfluss des Innwerkkanals, dass 
durch erhöhte Nebel- und Frostbildung geprägt ist. Schadstoff-Emittenten sind nicht vorhan¬ 
den. 
Die Hauptwindrichtung liegt bei der Richtung 240 ° (Südwest). Die Windrichtungsverteilung bei 
Schwachwind ist gleichmäßig aus allen Richtungen. 

4.7 Nutzungen / Biotypen 

4.7.1 Heutige potentielle natürliche Vegetation 

Die heutige potentiell natürliche Vegetation im Planungsgebiet würde sich als der reine 
Labkraut - Eichen - Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum typicum) darstellen. 

4.7.2 Historische Nutzung 

Die Schotterterrassen waren in früheren Zeiten als Weideland genutzt worden. Durch die 
Anlage des Innwerkkanals wurden sie als landwirtschaftliche Standorte mit Ackerbaueig¬ 
nung verbessert. 

4.7.3 Heutige Nutzung / Biotoptypen 

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplans ist gehölzfrei und voll¬ 
ständig ausgeräumt; es sind keinerlei Biotopflächen vorhanden. Das Plangebiet wird intensiv 
landwirtschaftlich als Acker genutzt; im Kulturjahr 2008 war vor allem großflächig Mais ange¬ 
baut. Bei der Streusiedlung am Hirschenweg besteht seit längerem eine kleinflächige Sonder¬ 
kultur für Erdbeerverkauf. 

Außerhalb des Geltungsbereiches finden sich folgende grünordnerische Strukturen: 

An der den Geltungsbereich durchquerenden Verbindungsstraße von Hart zum innkanal 
sind im Norden und Süden Weg begleitend gemischte Strauchhecken vorhanden. 
Die Streusiedlung am Hirschenweg ist durch Bepflanzung der Gartengrundstücke (Obst¬ 
gehölze, Sträucher) in die Umgebung eingebunden. 
Im Nordwesten verläuft der baurechtlich gesicherte Grünzug entlang der Bürgermeister- 
Hess-Straße der auf der Straßennordseite im Zuge der Realisierung der Straßenplanung 
bereits umgesetzt und mit Baumgruppen bepflanzt wurde. 
Im Osten grenzt geschlossener Waldbestand an der im Randbereich (ca. 10 m tief) vor¬ 
wiegend aus Kiefern gebildet wird, hinter denen sich Fichtenmonokulturen ausdehnen 
(z. T. Jungwuchs). Nur am südlichen Ende, beim Hirschenweg, bildet ein Eichenbestand 
den Waldrand. Zwischen dem Waldrand und den angrenzenden Äckern verläuft ein Flur¬ 
weg, ein ausgeprägter Waldsaum ist nicht vorhanden. 
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5.0 Begründung der planerischen Festsetzungen 

Bauliche und städtebauliche Festsetzungen sind entsprechend den Vorgaben in den 
„Festsetzungen zum Bebauungsplan“ erschöpfend beschrieben. 

5.1 Verkehrserschließung 

Das geplante Industriegebiet wird erschlossen über die Umfahrung Mühldorf Nord sowie 
über die ST 2092 mit den angrenzenden Stadtteilen und dem übergeordneten Straßenver¬ 
kehrsnetz (B12/B299). Überden errichteten Knotenpunktes Bürgermeister-Fless-Straße 
und Leiseder-Straße (Kreuzung bei der Umfahrung Mühldorf Nord) erfolgt die Erschließung 
des Plangebiets unmittelbar über die Umfahrung Mühldorf Nord. 
Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt rein privat entsprechend den Erfordernis¬ 
sen des Betriebsablaufes mit entsprechenden Gebäuden und befestigten Flächen. 

Der Geh-, und Radweg befindet sich an der Südkante der Umfahrung Mühldorf Nord. 

Die ÖPNV-Anbindung (Buslinie) wird für das neue Industriegebiete bzw. für das Plangebiet 
bei entsprechendem Bedarf angelegt. 

Nach dem Gutachten der „GEVAS“ über die Verkehrstechnische Voruntersuchung vom 
17.12.2008 ist die Umsetzung des Bebauungsplanes „Am Industriepark Ost" unter den dort 
dargestellten Rahmenbedingungen aus verkehrlicher Sicht möglich. 

Die Steuerung der LSA K2 Bürgermeister- Hess -Straße/Nordöstliche Gewerbegebietsan¬ 
bindungen ist entsprechend anzupassen. 

Der zeitweilig erhöhte Abfluss aus der Zufahrt K4/Fa. Fliegl wird über geringfügig ange¬ 
passte Freigabezeitumverteilungen im Signalprogramm berücksichtigt. Diese Änderungen 
haben keine Auswirkungen auf die Verkehrsqualität im Zuge der Bürgermeister-Hess- 
Straße 

5.2 Art der Nutzung 

5.2.1 Industriegebiet Gl 

Die Stadt Mühldorf hat das Potential an Flächen für produktionsorientiertes Gewerbe aus¬ 
geschöpft. Um den steigenden Bedarf an Industrieflächen gerecht zu werden, werden in 
Teilbereichen des Plangebietes entgegen den gültigen Festsetzungen des FNP die Nut¬ 
zungsart von Gewerbegebiet auf “Industriegebiet” geändert bzw. landwirtschaftliche Flä¬ 
chen werden zum Industriegebiet umgenutzt. 
Der FNP wird deshalb im Parallelverfahren geändert. 
Zum Schutz der betroffenen Wohngebiete und Gebäude der Streusiedlungen werden 
Einschränkungen der besonderen Eigenschaften auf der Grundlage eines maximalen 
immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegels vorgenommen (s. Schall¬ 
schutzmaßnahmen). 

In den Gl-Gebieten sind folgende Anlagen und Betriebe gemäß §1(5) BauNVO i.V.m. § 1 
(9) BauNVO aus städtebaulichen Gründen nicht zulässig: 
a) Betriebe und Anlagen, die nach 4. BIMSchV Spalte 1 genehmigungs¬ 

pflichtig sind: 
b) Abwasserintensive Betriebe (wie z.B. Großmetzgerei) mit mehr als 500 

E-Werten/Tag (Einwohnergleichwerte pro Tag); 
c) Betriebe, die Produkte der “Wasser - Gefährdungsklasse 3 - Katalog für 

wassergefährdende Stoffe” (VwV-wassergefährdende Stoffe - VwVwS 
vom 09.03.1990. BMBI. Seite 114) hersteilen; 

e) Chemische Reinigungen, die chlorierte Kohlenwasserstoffe verwenden; 
Mit dieser Festsetzung soll erreicht werden, dass die Qualität der benachbarten Wohnge¬ 
biete und des Naturhaushaltes nicht beeinträchtigt wird. 

Gemäß § 1 (5) i. V. m. (9) BauNVO sind nur die allgemein zulässigen Arten von Nutzun¬ 
gen nach § 9 (2) BauNVO: 
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Nr. 1 Lagerplätze für Schrott, Heizmaterial, Abfälle, Baumaterial und Autowrackplätze, 
unzulässig. 
Ausgenommen sind Lagerplätze, die nicht als selbständige Anlagen fungieren und mehr 
als 50% der überbaubaren Grundstücksfläche einnehmen. 

Gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen Arten von Nutzungen 
nach § 9 (3) BauNVO: 

Nr. 1 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber, 
sind nur in der hierfür vorgesehenes Zone Gl III zulässig. 

5.3 Maß der Nutzung 

5.3.1 Höhe der baulichen Anlagen 

Die vorgeschlagene Bebauung orientiert sich in ihrer Höhenentwicklung, mit einer festge¬ 
setzten max. Wandhöhe in Zone G IV von 14,0m und in Zone Gl VII mit 25m (Hochregal), 
an den betrieblichen Bedürfnissen und dient der Realisierung von kostengünstigem und 
bedarfsgerechtem Industrie- und Gewerbebau. 

5.3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung, d.h. die Wandhöhen, Grundflächenzahl und Geschoßflä¬ 
chenzahl, orientiert sich im wesentlichen an den Erfordernissen der Industrie- und Gewer¬ 
bebetriebe, so dass in den ausgewiesenen Baugebieten die maximalen Grundflächenzah¬ 
len und Geschoßflächenzahlen gern. § 17 BauNVO festgesetzt werden, 
max. GRZ 0,8; GFZ 2,4 

5.3.3 Bauweise 

Im Industriegebiet wird gemäß §22 Abs. 4 BauNVO als "abweichende Bauweise” (-a-), die 
offene Bauweise mit Gebäudelängen über 50,00 m festgesetzt, da hierfür weder die offene 
noch die geschlossene Bauweise als zutreffend erachtet werden kann. 
Ziel soll die weitest gehende Flexibilität für gewerbliche Strukturen sein, d.h. den Industrie- 
und Gewerbetreibenden die Freizügigkeit der zweckmäßigen Baukörperanordnung zu über¬ 
lassen. 
Die Gebäude industrieller und gewerblicher Nutzungen sind vielfach länger als 50.00 m, ein 
Grenzabstand ist jedoch aus Gebäude- und Grundstücksfunktion sowie aus dem Aspekt 
der Gesamtgestaltung des Industriegebietes angebracht. 

5.3.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

Entsprechend der zukünftig zu erwartenden Nutzung sind die überbaubaren Grund¬ 
stücksflächen im Industriegebiet großzügig durch Baugrenzen bestimmt um einer flexiblen 
Baukörperanordnung von Industrie- und Gewerbestrukturen Rechnung zu tragen. 
Zur Sicherung einer einheitlichen Anordnung der Baukörper und der freien Zuordnung pri¬ 
vater Stellplätze werden gemäß § 23 ( 3) BauNVO Baugrenzen festgesetzt. 

5.3.5 Nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Zur Förderung der Versickerung von Niederschlagswasser und zum Erhalt der Grundwas¬ 
serneubildungsrate werden Festsetzungen zur Begrenzung der Flächenversiegelung auf 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen getroffen. Weiterhin dienen diese Festsetzungen 
dem Erhalt und der Förderung von zusammenhängenden Grünflächen, die als innerstädti¬ 
sche, klimatisch wirksame Ausgleichsflächen wirken und Lebens- und Nahrungsraum für 
heimische Tier- und Pflanzenarten in der Stadt sind. 
Zur Förderung der Versickerung dienen ebenfalls die Festsetzungen zur Befestigung von 
Stellplätzen mit wasserdurchlässigen Materialien. 
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Zur Schonung der Trinkwasserreserven sind die auf dem eigenen Grundstück anfallende 
Niederschlagswasser zu versickern. 
Im Rahmen der Erschließung und Bebauung des Industriegebietes wird eine Entwässe¬ 
rungsplanung erstellt werden, die genaue Vorgaben für die Behandlung der anfallenden 
Oberflächenwasser formulieren wird. 
Abwasserleitungen sind so zu planen, dass diese vom o. g. angrenzenden Schutzgebiet 
wegführen. Weiterhin sind Sickergruben für unverschmutztes Niederschlagswasser so an¬ 
zulegen, dass noch eine ausreichende Filterwirkung gegeben ist und der Grundwasserkör¬ 
per nicht beeinträchtigt wird. 
Zur Förderung der einheimischen Flora und Fauna werden Pflanzbindungen ausgespro¬ 
chen. 

5.3.6 Mindestgröße und Mindestabmessung der Baugrundstücke 

Eine Grundstücksteilung ist nicht vorgesehen. 
Es sind Abstandsflächen nach der BayBO einzuhalten. 

5.4 Flächen die von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten sind 

Aus Gründen der Verkehrsicherung sind Sichtdreiecke von jeder Bebauung und Bepflan¬ 
zung über 1,0m und Lagerung von Gegenständen über diese Höhe hinaus ab der Oberkan¬ 
te Straße freizuhalten. Ausgenommen sind freistehende Einzelbäume mit Astansatz von 
mehr als 2,0m Höhe. 

5.5 Vorkehrungen für die Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen 

Die Gebäude sind an die zentrale Wasserversorgungsanlage und an die zentrale Abwas¬ 
serbeseitigungsanlage anzuschließen. 
Versorgungsleitungen sind zur flexiblen Baukörperanordnung gewerblicher Nutzungen 
grundsätzlich unterirdisch zu führen. 

5.6 Flächen für Abfall- und Abwasserbeseitigung 

Entsprechend den technischen und umwelttechnischen Standards der Stadt Mühldorf a. Inn 
wurden Festsetzungen zur öffentlichen Abwasserbeseitigung getroffen. Die Festlegun¬ 
gen betreffen die Gebäudeentwässerung, die Versickerung von Oberflächenwasser sowie 
den Umgang und die Lagerung mit wassergefährdenden Stoffen. 

5.7 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Industriepark Ost” wurde bezüglich der Ge¬ 
räuschemissionen der Industriegebietsfläche und der Geräuschimmissionen der angrenzenden Um¬ 
fahrung Mühldorf Nord die Untersuchung 3181 /L2/hu der Lärmschutzberatung Steger & Partner 
GmbH vom 28.11.2008 erstellt. Sie kommt zu folgenden Ergebnissen: 

5.7.1 Gewerbeqeräusche 

Das Industriegebiet wird gemäß §1(4) Nr. 2 BauNVO nach den Eigenschaften von Betrieben und An¬ 
lagen hinsichtlich der zulässigen Geräuschemissionen gegliedert. Dazu wurde im Gebiet die zulässi¬ 
ge Geräuschemission in Form von immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln 
festgesetzt. 

Dies war notwendig, um am Rande des südwestlich gelegenen Wohngebietes und an den nördlich 
und südlich gelegenen Wohnhäusern im Außenbereich die schalltechnischen Orientierungswerte der 
DIN 18005 einhalten zu können. 
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Es werden deshalb maximal zulässige Geräuschemissionskontingente in Form von immissionswirk¬ 
samen flächenbezogenen Schallleistungspegeln für die industriell genutzten Flächen festgelegt, de¬ 
ren Einhaltung beim Bau oder bei immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren bei Neu- oder 
Umplanungen von der Genehmigungsbehörde überprüft werden und umgesetzt als Immissionsantei¬ 
le in die entsprechenden Bau- und Betriebsgenehmigungen aufgenommen werden können. 

Dadurch ist langfristig sichergestellt, dass auch im Zusammenwirken aller gewerblichen Geräusch¬ 
emittenten keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche an schütze ns werter Bebauung 
eintreten. 

5.7.2 Verkehrsqeräusche 

Um der Verkehrsgeräuschbelastung des gesamten Geltungsbereiches durch die angrenzende Um¬ 
fahrung Mühldorf Nord Rechnung zu tragen, wurden Maßnahmen zum baulichen Schallschutz fest¬ 
gesetzt, die für Aufenthaltsräume ausreichenden Schallschutz gewährleisten 

5.7,3 Beleuchtung 

Zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung sowie der Lebensräume nachtaktiver Tiere 
(Insekten, Fledermäuse. Falter) ist die Art der Außenbeleuchtung darauf abzustimmen, z.B. 
Verwendung von Natriumdampflampen bzw. Lampen mit entsprechend reduzierte Abstrahlung 
des sichtbaren Lichtspektrums zur Minimierung der Blendwirkung sowie von Lichtfallen für die 
entsprechenden Tierarten. 

6.0 Grünordnerische Festsetzungen 

Das Konzept der Grün- und Freiflächengestaltung orientiert sich an den Festsetzungen in 
den rechtsgültigen Bebauungsplänen „Hirsch am Hart, Teil 1“ und „Hirsch am Hart, Teil 3“ 
(= Umfahrung Mühldorf Nord) sowie „Hirsch am Hart Teil 4 und 5". Ziel ist die Entwicklung 
der vorhandenen Potentiale sowie die Vernetzung der Lebensräume innerhalb des Land¬ 
schaftsraumes nördlich des Innkanals. 

6.1 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 
Im Osten wird zwischen der geplanten Industriegebietsausweisung und dem bestehenden 
Waldrand wird ein 30 m breiter Streifen als „Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Ent¬ 
wicklung von Boden, Natur und Landschaft" festgesetzt um eine teilweise Kompensation 
der Eingriffe in den Naturhaushalt direkt am Vorhabensstandort (Flur-Nr. 13, Gemeinde 
Mühldorf am Inn, Gemarkung Hart - anrechenbare Größe 15.385 m2) zu erreichen. Die Flä- 
che(AE 1) soll als artenreicher Waldmantel aus Sträuchern und Kleinbäumen mit vorgela¬ 
gertem trockenem Krautsaum entwickelt werden. Die Gehölzentwicklung erfolgt durch An¬ 
pflanzung, die Saumentwicklung durch Schaffung von Rohbodenstandorten mit trockenen 
Strukturelementen.. Die Tiefe der Ausgleichsfläche berücksichtigt mit 30 m den forstwirt¬ 
schaftlich notwendigen Abstand von geplanter Bebauung zum bestehenden Waldrand. Die 
Fläche wird nicht mit Forstbäumen I. Ordnung bepflanzt. In diesem Bereich sind Entwässe¬ 
rungsanlagen unzulässig. Die Kompensationsfläche soll durch errichten einer Zaunanlage 
vom entstehenden Industriegebiet getrennt werden. 

Zur Kompensation der weiteren Eingriffe nach § 1a BauGB sind außerhalb des Bebau¬ 
ungsplanumgriffes folgende Grundstücke ebenfalls als Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt: 

Ausqieichsfläche (AE 2)Flurnummer 1461/2, 1461, 1464 Gemeinde und Gemarkung 
Mühldorf am Inn und Flurnummer 1579/2, 1578, 1577, 1569 Gemeinde und Gemarkung 
Polling 
Mit dieser Kompensationsfläche im Südosten Mühldorfs (anrechenbare Größe 88.819 m2) 
kann eine hochwertige Biotopvernetzung innerhalb eines schützenswerten Gebietes (ge¬ 
mäß Flächennutzungs- und Landschaftsplan) in direkter Nähe zu vorhandenen Biotopstruk¬ 
turen außerhalb des Einwirkungsbereichs des Vorhabens erreicht werden (siehe Planbeila¬ 
ge). Der südlich der Lohmühlsiedlung vorhandene Biotopverbund des FFH-Gebietes Nr. 
7741-371 .Grünbach und Bücher Moor’ mit den Biotopen Nr. 7741-209 .Feuchtwald und 
Ufervegetation am Grünbach südlich Lohmühle’ und Nr. 7741-211 .Nasswiesen südöstlich 
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Lohmühle’ wird dadurch entsprechend der naturschutzfachlichen Ziele des Flächennut- 
zungs- und Landschaftsplanes der Stadt Mühldorf am Inn weiter gestärkt. 

Die Stadt Mühldorf am Inn hat für das Gebiet „Lohmühle“ ( ca. 15,8 ha) ein Pflege- und 
Entwicklungskonzept vom Landschaftsarchitekturbüro Weinzierl in Abstimmung mit der Un¬ 
teren Naturschutzbehörde erarbeiten lassen in dem konkrete Maßnahmen für die als Aus¬ 
gleich AE 2 verwendeten Einzelflächen festgelegt wurden. 
Das Pflege - und Entwicklungskonzept sieht einen großflächigen Feuchtgebiets-Komplex 
vor, der sich aus unterschiedlich feuchten, regelmäßig und unregelmäßig genutzten Berei¬ 
chen wie extensiven Frischwiesen, Feucht- und Nasswiesen, Seggenrieden, Röhrichten, 
feuchten Hochstaudenfluren und Auwaldbeständen zusammensetzt. 

Bestehende Röhrichtbestände im Gebiet können aufgrund ihres Art. 13d BayNatSchG Sta¬ 
tus nicht als Ausgleichsflächen angerechnet werden. 
Weiterhin können die Wirtschaftswege im Gebiet nicht als anrechenbare Flächen gesehen 
werden. 

Der Trassenverlauf direkt unter der Hochspannungsleitung, die im Gebiet verläuft, sowie 
die Zuwegung der Hochspannungsmasten wurde nur zu 80 Prozent als anrechenbarer 
Ausgleich in Ansatz gebracht, da diese Bereiche für Arbeiten an den Hochspannungslei¬ 
tungen bzw. -masten zugänglich sein müssen und die Leitungen als potenzielle Vogel¬ 
schlaggefahr einzustufen sind. Die Vogelsicherheit der Leitungen wurde geprüft und in die 
Pflege- und Entwicklungsplanung eingestellt. 
Alle anderen Flächen werden mit dem Faktor 1,0 verrechnet. 

Ausqieichsfläche AE 3 auf Grundstücksflächen im Norden von Mühldorf am Inn: 
Die Maßnahmenflächen werden als CEF-Maßnahmen im Sinne des Artenschutzes er¬ 
bracht um die Betroffenheit des Lebensraumes bodenbrütender Vogelarten (Nachweis der 
Feldlerche im Rahmen der Geländeerhebungen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prü¬ 
fung des Vorhabens im Frühjahr 2009) im weiteren Umgriff des Vorhabensbereiches aus¬ 
zugleichen und Verbotstatbestände nach § 42 BNatSchG abzuwenden. Als Maßnahmen¬ 
fläche für verloren gehende Brutplätze der Feldlerche wird die dauerhafte Anlage von so 
genannten „Feldlerchen-Fenstern“ (nicht angesäte bzw. nicht bewirtschaftete Teilflächen; 
jährlich neu bei der Bestellung der Ackerfläche herzustellen) innerhalb bestehender und in 
Bewirtschaftung befindlicher Ackerflächen als wirksame Ausgleichsmaßnahme auf Flur¬ 
nummer 955 der Gemarkung Mößling festgesetzt. Die genaue Maßnahmenbeschreibung 
ist der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zum vorliegenden Bebauungs- und Grün¬ 
ordnungsplan zu entnehmen. 

6.3 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Das industriell genutzte Grundstück wird zur offenen Landschaft nach Norden hin durch ei¬ 
ne 10 m breite Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern abgegrenzt um eine 
ausgeprägte Ortsrandgestaltung zu erreichen. Die Fläche wird abwechslungsreich mit 
Bäumen und Sträuchern sowie Einzelbäumen bepflanzt, wobei die herzustellende Anpflan¬ 
zung im Rahmen der Freiflächengestaltungsplanung auf die Gebäudestellung und Ausrich¬ 
tung reagieren soll. 
Im Nordwesten wird zwischen der Bürgermeister-Hess-Straße und der geplanten Industrie¬ 
gebietsausweisung eine Grünfläche eingerichtet die den auf der Straßennordseite bereits 
bestehenden Grünzug auch südlich der Straße fortsetzt. 

Dieser Grünzug bildet das grüne Rückgrat für eine weitere Entwicklung des Gebietes nach 
Westen und Süden. Der bereits in der Flächennutzungsplanung festgesetzte Grünzug stellt 
eine wichtige Grünverbindung entlang der .Umfahrung Mühldorf Nord' von der Landschaft 
in den Kernbereich Mühldorfs hinein dar. Mit Entwicklung des Grünzugs, insbesondere 
durch die festgesetzten Gehölzpflanzungen, werden die ausgewiesenen Industrieflächen in 
das Landschaftsbild eingefügt. 

Zur Abschirmung und landschaftlichen Einbindung der Betriebsleiterwohnung wird im Sü¬ 
den des entstehenden Industriegebietes eine breite Grünfläche entwickelt, die die unter¬ 
schiedlich genutzten Bereiche Gl III und Gl VII voneinander abschirmt. 
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6.4 Baumpflanzungen an Wegen und Straßen 

Die durch Planzeichen festgesetzten Standorte der Straßen- bzw. wegbegleitenden Bäume 
im Bereich der westlichen Verkehrserschließung sowie entlang des Hirschenweges dienen 
der Abgrenzung und Gliederung des Straßenraumes. Die Baumpflanzungen bilden gleich¬ 
zeitig die westliche und südliche Randeingrünung der Industriegebietsausweisung. 

Die Baumpflanzungen innerhalb des Grünzuges entlang der Bürgermeister-Hess-Straße er¬ 
folgen in Form unregelmäßiger Baumgruppen, die die gegenüberliegend bereits realisierten 
Standorte aufnehmen. Dies entspricht einem Planungsgrundsatz zur Begrünung der „Um¬ 
fahrung Mühldorf Nord“ und wurde im Geltungsbereich von „Hirsch am Hart, Teil 1“ bereits 
umgesetzt. 

6.5 Begrünung von Stellplätzen und Lagerflächen 

Die Begrünung von Kfz-Stellplätzen, Lagerplätzen bzw. Stellplätzen von Fertigprodukten 
dient, neben der Gliederung der insgesamt benötigten Stellplatzflächen, der Durchgrünung 
des ausgewiesenen Industriegebietes und bildet einen Beitrag zur stadtklimatischen Ver¬ 
besserung durch Erhöhung der Luftfeuchte und Senkung der Temperatur. Zusammen mit 
der außerhalb der Baugrenzen zu erbringenden Randeingrünung wird eine kammartige 
vernetzte Grünflächenstruktur erreicht (beispielhafte Darstellung im Bebauungsplan). 

Die Ablösung von Stellplätzen gemäß Art. 53 BayBO wird ausgeschlossen. 

6.6 Begrünung von überdachten Stellplätzen 

Ebenfalls aus stadtklimatischen Gründen werden Garagen und Nebengebäude, die mit 
Flachdächern (<10° Dachneigung) ausgeführt werden, extensiv mit Sedumsprossen, Grä¬ 
sern oder Kräutern begrünt, sofern sie nicht in Verbindung mit dem Hauptbaukörper entwi¬ 
ckelt werden. 

6.7 Begrünung von Wandflächen 

Die Festsetzungen zur Begrünung von Wandflächen trägt zur Gliederung der Gebäudefas¬ 
saden bei und bewirkt kleinklimatische Verbesserungen innerhalb der Bebauung. 

Bauliche Gestaltung 

Zur Sicherung einheitlicher Gestaltungsprinzipien, die von besonderer Bedeutung für die 
angestrebte städtebauliche Qualität des Gebietes sind, werden örtliche Bauvorschriften zu 
diesem Bebauungsplan auf der Grundlage von § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 91 der 
BayBO festgelegt. Sie betreffen die Festlegung, die Anordnung und die Ausrichtung ein¬ 
sehbarer Produktions- und Lagerflächen, zulässige Gebäudehöhen, Dächer, 
Fassadengliederung, Werbeanlagen und Einfriedungen. 

8.0 Planvollzug 

8.1 Bodenordnung 

Es wird davon ausgegangen, dass zur Neuregelung der Grundstücksgrenzen kein formel¬ 
les Umlegungsverfahren eingeleitet werden muss, sondern dass dies auf dem Wege der 
freiwilligen Umlegung durch die Eigentümer geschehen kann. 
Die Bildung der neuen Grundstücke soll durch Teilung und Zusammenlegung nach § 19 
BauGB und in Einzelfällen durch Grenzregelung nach § 80-84 BauGB erfolgen. 

9.0 Auswirkungen der Planung (Eingriffsregelung) 

9.1 Rechtliche Grundlagen und Methodik der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung 
Mit der Neufassung des Baugesetzbuches (BauGB) vom 01.01.1998 wurde die naturschutz¬ 
rechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung in das Bauplanungsrecht aufgenommen. 
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In der gemeindlichen Bauleitplanung ist demnach auf der Grundlage von 

- § 18 des Bundesnaturschutzgesetzes und 

- Art. 6 des Bayerischen Naturschutzgesetzes als länderbezogene Regelung 

- in Verbindung mit § 1a des Baugesetzbuches 

für notwendige Eingriffe in Natur und Landschaft die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
anzuwenden. 

Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die naturschutzfachliche Eingriffsregelung mit Ermittlung der 
möglichen Vermeidung und Minimierung von Eingriffen und Ableitung der notwendigen Aus¬ 
gleichs- und Ersatzmaßnahmen durch die Gemeinde in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB 
zu berücksichtigen. 

9.2 Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

Zur Abarbeitung der Eingriffsregelung wird der vom Bayerischen Staatsministerium für Lan¬ 
desentwicklung und Umweltfragen zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung herausgegebe¬ 
nen Leitfaden 'Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft' in der ergänzten Fassung vom 
Januar 2003 angewandt. 
Entsprechend dieses Leitfadens wird die Behandlung der naturschutzfachlichen Eingriffsrege¬ 
lung in der Bauleitplanung in vier Arbeitsschritten durchgeführt (Leitfaden S. 8): 

Schritt 
1 

Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 
(Bestandsaufnahme) 

Schritt 
2 

Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Weiterentwicklung 
der Planung im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt 

und Landschaftsbild 

Schritt 
3 

Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen 

Schritt 
4 

Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und 
naturschutzfachlich sinnvoller Ausgleichsmaßnahmen 

als Grundlage für die Abwägung 

Abwägen mit allen öffentlichen und priaten Belangen 
(§ 1 Abs. 6 BauGB) 

9.2.1 Schritt 1: Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 
(Bestandsaufnahme) 

Nach den Bedeutungen der Schutzgüter ist der Zustand des Plangebietes entsprechend den 
Festlegungen im 'Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung' in 

- Gebiete geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Kategorie I) 

- Gebiete mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Kategorie II 

- Gebiete hoher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Kategorie III) 
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zuzuordnen, wobei in Kategorie I und II je nach Wertigkeit der einzelnen Faktoren ein unterer 
und oberer Beurteilungswert festgelegt werden kann (Leitfaden S. 28 - 30). 

Für das Plangebiet ergibt sich aus der Bestandserhebung demnach folgende schutzgutbezo¬ 
gene Bewertung: 

Bestandserhebung: Arten- und Lebensräume 

- Ackerflächen = Kategorie I, oberer Wert 

Bestandserhebung: Boden 

- Ackerflächen = Boden mit sehr hoher natürlicher Ertragsfunktion = Kategorie II, oberer Wert 

Bestandserhebung: Wasser 

- Gebiet mit reguliertem Wasserabfluss (Innwerkkanal), so dass Hochwasserereignisse 
ausgeschlossen werden können = Kategorie I, oberer Wert 

Bestandserhebung: Klima und Luft 

- Gebiet ohne kleinklimatisch wirksame Luftaustauschbahnen; 
Acker als Kaltluftentstehungsgebiet = Kategorie I, oberer Wert 

Bestandserhebung: Landschaftsbild 

- Ackerfläche = ausgeräumte, strukturarme Agrarlandschaft = Kategorie I, oberer Wert 

Ergebnis der Bestandsaufnahme 

In der Summe der Bewertung nach den Bedeutungen der Schutzgüter ist für das gesamte 
Plangebiet festgelegt (vgl. Plananlage Schritt 1): 

- Kategorie I, oberer Wert für intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen 

9.2.2 Schritt 2: Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Weiterentwicklung der Planung 
(Ermittlung der Eingriffsschwere) 

Als wesentlicher Bearbeitungsfaktor für die Ermittlung des Ausgleichsumfanges sind Art und 
Maß der geplanten baulichen Nutzung festzulegen. Entsprechend dem 'Leitfaden zur natur¬ 
schutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung' sind dabei 'Flächen mit hohem Ver- 
siegelungs- und Nutzungsgrad (Grundflächenzahl GRZ > 0,35) und Flächen mit niedrigem bis 
mittlerem Versiegelungs- und Nutzungsgrad (GRZ < 0,35)' zu unterscheiden und voneinander 
abzugrenzen. Flächen die keiner Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung unterliegen, 
werden in die Betrachtung grundsätzlich nicht mit einbezogen. 
Für den vorliegenden Bebauungs- und Grünordnungsplan ergeben sich daraus folgende Zu¬ 
ordnungen (vgl. Plananlage Schritt 2): 

Flächen Gl und Restflächen des Gesamtgrundstückes die nicht als Ausgleichsfläche gestaltet 
werden = 
Flächen mit hohem Versiegelungs- und Nutzungsgrad (GRZ > 0,35) = Typ A 

9.2.3 Schritt 3: 
Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen (Bilanzierung) 
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Aus der Überlagerung der 'Gebiete unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt und Land¬ 
schaftsbild' mit 'Gebieten unterschiedlicher Eingriffsschwere' ergibt sich die differenzierte Be¬ 
einträchtigungsintensität entsprechend der abgegrenzten Flächen. 

Im 'Leitfaden zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung' ist zu dieser 
Überlagerung eine 'Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren' dargestellt (Leitfaden S. 
13 verkürzt dargestellt). 

Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren 

Gebiete unterschiedlicher Eingriffsschwere 

Gebiete unterschiedlicher 
Bedeutung für Naturhaus¬ 
halt und Landschaftsbild 

Typ A 
hoher 
Versiegelungs- bzw. 
Nutzungsgrad 

Festgesetzte GRZ > 
0,35 
od. entspr. Eingriffs¬ 
schwere 

Typ B 
niedriger bis mittlerer 
Versiegelungs- bzw. 
Nutzungsgrad 

Festgesetzte GRZ < 
0,35 
od. entspr. Eingriffs¬ 
schwere 

Kategorie I 
Gebiete geringer Bedeu¬ 
tung 

Feld A I 
0,3-0,6 

Feld B I 
0,2 - 0,5 

Kategorie II 
Gebiete mittlerer Bedeu¬ 
tung 

Feld A II 
0,8- 1,0 

Feld B II 
0,5-0,8 

Kategorie III 
Gebiete hoher Bedeutung 

Feld A III 
(1,0) - 3,0 

Feld B III 
1,0 - (3,0) 

Zur Festlegung des anzusetzenden Kompensationsfaktors innerhalb der vorgegebenen Span¬ 
nen sind die im jeweiligen Planungsfall möglichen Vermeidungsmaßnahmen aufzuzeigen. 

Für das geplante Gewerbe- und Industriegebiet sind als Grundlage des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes folgende anrechenbare Vermeidungsmaßnahmen geplant, die teilweise 
zur Verwendung eines niedrigeren Kompensationsfaktors aus dem zutreffenden Matrixfeld füh¬ 
ren (angelehnt an Leitfaden S. 31/32): 

Vermeidungsmaßnahmen: Boden 

- Verwendung versickerungsfähiger Beläge auf PKW-Stellplätzen und Lagerflächen für Fertigproduk¬ 
te 

Vermeidungsmaßnahmen: Wasser 

- Rückhaltung des Niederschlagswassers durch Versickerung auf den Grundstücken 

- Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Verwendung versickerungsfähiger Beläge 
auf PKW-Stellplätzen und Lagerflächen für Fertigprodukte 

Vermeidung der Einleitung von belastetem Wasser in Oberflächengewässer 

Vermeidungsmaßnahmen: Tiere und Pflanzen 

- Sicherung der Ausgleichsfläche AE 1 im Osten des Geltungsbereiches durch Abzäunung 
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- Festsetzungen zur zulässigen Beleuchtung des Betriebsgeländes 

- Zeitliche Begrenzung des Bodenabtrages zur Bauvorbereitung unter Berücksichtigung artenschutz¬ 
rechtlicher Belange und Überprüfung der Abtragsbereiche auf das Vorhandensein bodenbrütender 
Arten durch ökologische Baubegleitung 

Grünordnerische Maßnahmen 

Festsetzung einer Mindeststückzahl von Hochstämmen bei Stellplätze und Lagerflächen 

Festsetzungen zur grünordnerischen Gestaltung der Freiflächen innerhalb des Grundstückes 
(u.a. müssen mindestens 15 % der Fläche innerhalb der Baugrenzen begrünt werden) 

Festsetzung einer breiten Randeingrünung gegenüber den angrenzenden Flächen im Norden 

Festsetzung einer Straßen- und Weg begleitenden Randeingrünung im Westen und Süden 

Festsetzung zur weiteren Entwicklung des Grünzuges entlang der Bürgermeister-Hess-Straße 

Ergebnis: Festlegung des Kompensationsbedarfs 

Der Kompensationsbedarf ergibt sich aus der Verschneidung der Eingriffsschwere durch die 
geplanten Maßnahmen mit der Bedeutung der Fläche für Naturhaushalt und Landschaftsbild. 
Durch die festgesetzten Vermeidungs- und Grünordnungsmaßnahmen können die dabei ent¬ 
sprechend der oben dargestellten Matrix festgeschriebenen Kompensationsfaktoren reduziert 
werden. 

Insgesamt ergibt sich bezogen auf der Homogenität des vorliegenden Gebietes eine einheitli¬ 
che Einstufung der Bedeutung für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie der Ein¬ 
griffsschwere und somit ein gleicher Kompensationsfaktor für das gesamte Vorhabensgebiet. 
(vgl. Plananlage Schritt 3): 

Typ Beschreibung des Standortes 
Fläche 
in m2 

Faktor Kompensations¬ 
bedarf in m2 

A I 
Bestand: Ackerfläche 
Planung: Fläche Gl mit GRZ > 0,35 260.511 0,4 104.204 

Darüber hinaus ist im Sinne des Artenschutzes die Beeinträchtigung der Lebensräume ge¬ 
schützter Tierarten im Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung des Vorhabens 
durch ergänzende CEF-Maßnahmen (contious ecological functionality measures) gemäß § 42 
Abs. 5 Satz 3 BNatSchG zu vermeiden. 

Im Rahmen der avifaunistischen Bestandserfassungen von März bis Juni 2009 wurde das 
Vorkommen der Feldlerche im Wirkraum des Vorhabens und die Beeinträchtigung des Brutle¬ 
bensraumes festgestellt. Zur Sicherung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird 
daher eine zusätzliche Ausgleichsfläche als CEF-Maßnahme entwickelt. 

9.2.4 Schritt 4: Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzfachlich 
sinnvoller Ausgleichsmaßnahmen 

Der gesamte Ausgleichsbedarf von 104.204 m2 wird durch mehrere Ausgleichsmaßnahmen 
auf folgenden Flächen erbracht: 

Maßnahme AE 1 (innerhalb des Geltungsbereiches): 
Flur-Nrn. 13 (anrechenbare Größe 15.385 m2). Gemeinde Mühldorf am Inn, Gemarkung Hart. 

Mit Festlegung der Ausgleichsfläche wird eine ökologische Aufwertung des Randbereiches 
des östlich angrenzenden Waldbestandes innerhalb des Geltungsbereiches des neu aus¬ 
gewiesenen Industriegebietes gewährleistet (vgl. Punkt 6.1 dieser Begründung sowie Plan¬ 
beilage). 
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Durch die Ausweisung der Ausgleichsfläche AE 3 entsteht ein Überschuss von 10.892 m2, 
dieser kann ins Ökokonto der Stadt Mühldorf am Inn aufgenommen werden. 

Mit Festlegung der Ausgleichsfläche wird eine unbeeinträchtigte Biotopentwicklung außer¬ 
halb des neu ausgewiesenen Industriegebietes gewährleistet (vgl. Punkt 6.1 dieser Be¬ 
gründung sowie Planbeilage) 

Maßnahme AE 2 (außerhalb des Geltungsbereiches): 
Flur-Nr. 1461/2 Gemarkung Mühldorf - anrechenbare Größe 
Flur-Nr. 1461 Gemarkung Mühldorf - anrechenbare Größe 
Flur-Nr. 1464 Gemarkung Mühldorf- anrechenbare Größe 
Flur-Nr. 1579/2 Gemarkung Polling - anrechenbare Größe 
Flur-Nr. 1578 Gemarkung Polling - anrechenbare Größe 
Flur-Nr. 1577 Gemarkung Polling - anrechenbare Größe 
Flur-Nr. 1569 Gemarkung Polling - anrechenbare Größe 

Summe anrechenbare Fläche: 

22.538 m2 
14.984 m2 
25.017 m2 
11.143 m2 
3.238 m2 
4.672 m2 
7.227 m2 

88.819 m2 

Mit Festlegung der Ausgleichsfläche wird eine unbeeinträchtigte Biotopentwicklung außer¬ 
halb des neu ausgewiesenen Industriegebietes gewährleistet (vgl. Punkt 6.1 dieser Be¬ 
gründung sowie Planbeilage) 

Maßnahme AE 3 (außerhalb des Geltungsbereiches): 
auf Flurnummer 955 (Grundstücksgröße 5.866 m2) Gemarkung Mößling 

Mit Festlegung der CEF-Maßnahmenfläche wird eine Stärkung des dortigen Lebensraumes 
bodenbrütender Vogelarten (vor allem Feldlerche als vom Vorhaben betroffene Zielart) er¬ 
reicht und der Verlust des nachgewiesenen Lebensraumes der Feldlerche am Vorhabens¬ 
standort kompensiert. 

10.0 Flächenberechnung 

Industriegebiet 
Öffentliche Verkehrsfläche 
Private Grünfläche Lage variabel 
Private Grünfläche Lage fixiert 

Gesamt 

qm 221.796 79.80% 
qm 2.639 0,95% 
qm 
qm 53.849 19,35% 

qm 278.284 100 % 
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Anlage zur Begründung 

Bebauungsplan „Am Industriepark Ost“ der Stadt Mühldorf am Inn 
Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen 

Kompensationsplanung 

1. Ausgleichsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Fl.Nr. 13 (Gemarkung Hart) 

BÜRO 
WOLFGANG 
WEINZIERL 
LANDSCHAFTS¬ 
ARCHITEKTEN 

Ausgleichsflächentyp Ausgangssituation Entwicklungsziele Herstellungsmaßnahmen Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen 

angestrebte Zeitdauer bis 
Entwicklungsziel erreicht ist 
(D 

AE 1: 
Waldrand (30 m 
Streifen entlang 
westlicher 
Industriegebiets¬ 
grenze, Fl.-Nr. 13, 
Gmk. Hart) 

intensive 
landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackerbau) 

Artenreicher Waldrand mit 
trockenem Saum, 
Strauchgürtel und 
Waldmantel zur 
Aufwertung des 
Waldbestandes 

Pflanzung heimischer und 
standortgerechter Baum¬ 
und Straucharten zur 
Waldrandentwicklung. 
Der extensive und 
ungedüngte Krautsaum 
wird als Rohbodenstandort 
mit trockenen 
Strukturelementen (Kies- 
und Sandhaufen, 
Steinriegel, Wurzelstöcke, 
Totholz) ausgebildet. 

Offenhalten des trockenen 
Saums durch einmalige 
Mahd im Spätsommer, 
Mähgut beseitigen, 
Verzicht auf Einsatz von 
Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel, 
Strauchgürtel alle 5-10 
Jahre stark zurück¬ 
schneiden um Strauch¬ 
formen zu erhalten, 
auf wechselnde Teilflächen 
der trockenen Rohboden- 
stadnorte nach Bedarf 
Vegetations-schicht 
abschieben 
Sandhaufen durch 
Umsetzten, Sandaustausch 
vegetationsarme halten 

Waldrand ca. 10-15 Jahre 
Offener Saum: mit Herstellung 
und Pflegemaßnahmen 

Anmerkungen: 

(1) Entwicklungsziel Stufe II (gern. 4-Stufen-Modell), d.h. eine Zuordnung der angestrebten Pflanzengesellschaft, bzw. des Lebensraumtyps ist möglich, die Strukturmerkmale sind 
weitestgehend gefestigt, die „ökologische Funktion" ist annähernd erreicht 
Quelle: „Entwicklungszeiträume von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2006 
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2. Ausgleichsflächen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

Der für den Eingriff erforderliche zusätzliche naturschutzrechtliche Ausgleich erfolgt außerhalb des Bebauungsplangebietes auf den Grundstücken 
Flurnummer 1461/2, 1461, 1464 jeweils Gemarkung Mühldorf und Flurnummer 1579/2, 1578,1577, 1569 jeweils Gemarkung Polling (Einzelne Flächen sind deteiliert im 
Pflege- und Entwicklungskonzept Lohmühle bearbeitet). 

Ausgleichsflächentyp Ausgangssituation Entwicklungsziele Herstellungsmaßnahmen Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen 

angestrebte Zeitdauer bis 
Entwicklungsziel erreicht ist 
(1) 

AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1461/2 Gmk. 
Mühldorf) 

-intensive 
landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackerbau) 
-Wiese mit 
Feuchtezeigern 
-Röhrichtgürtel 
-Auwaldanpflanzung 

Feuchtgebietsareal: 
kleinstrukturierte 
Bewirtschaftung der 
Flächen 

-Umwandlung von Acker 
und Intensivgrünland in 
Extensivgrünland 
-Anpflanzen von Auwald 
mit Waldrand und 
Weidengebüsch 

-Anlage von 
Geländemulden entlang 
des Grünbach 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1461Gmk. 
Mühldorf) 

-intensive 
landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackerbau) 
-Wiese mit 
Feuchtezeigern 
-Röhrichtgürtel 

Feuchtgebietsareal: 
kleinstrukturierte 
Bewirtschaftung der 
Flächen 

Umwandlung von Acker 
und Intensivgrünland in 
Extensivgrünland 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

Anmerkungen: 

(1) Entwicklungsziel Stufe II (gern. 4-Stufen-Modell), d.h. eine Zuordnung der angestrebten Pflanzengesellschaft, bzw. des Lebensraumtyps ist möglich, die Strukturmerkmale sind 
weitestgehend gefestigt, die „ökologische Funktion“ ist annähernd erreicht 
Quelle: „Entwicklungszeiträume von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen", Bayerisches Landesamt für Umwelt. 2006 
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AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1464 Gmk. 
Mühldorf) 

- Ökokontofläche 
(Senken, Grünland, 
Röhrichtbestand) 
- intensive landwirt¬ 
schaftliche Nutzung 
(Ackerbau) 
- Wirtschaftsgrünland 
- Röhrichtgürtel 
- Tümpel mit 
Weidengebüsch 

Feuchtgebietsareal: 
kleinstrukturierte 
Bewirtschaftung der 
Fläche 

- Umwandlung von Acker 
und Intensivgrünland in 
Extensivgrünland 

- Anlage von Senke 

- Ausdehnung 
Weidengebüsch an 
Tümpel 
- Entschlammung des 
vorhandenen Tümpels 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1579/2 Gmk. 
Polling) 

- intensive landwirt¬ 
schaftliche Nutzung 
(Ackerbau) 
- Röhrichtgürtel 
- Tümpel mit 
Weidengebüsch 

Feuchtgebietsareal: 
kleinstrukturierte 
Bewirtschaftung der 
Fläche 

- Umwandlung von Acker 
in Extensivgrünland 
- Anlage von Senken und 
Pflanzung 

- Ausdehnung Weiden¬ 
gebüsch an Tümpel 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1578 Gmk. 
Polling) 

- Wirtschaftsgrünland 
- Röhrichtgürtel 

Feuchtgebietsareal: 
kleinstrukturierte 
Bewirtschaftung der 
Fläche 

- Umwandlung von 
Intensivgrünland in 
Extensivgrünland 
- Anlage von Pufferstreifen 
entlang 
Entwässerungsgraben 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1577 Gmk. 
Polling) 

- Wirtschaftsgrünland 
- Röhrichtgürtel 
- intensive landwirt¬ 
schaftliche Nutzung 
(Ackerbau) 

Umwandlung von Acker 
und Intensivgrünland in 
Extensivgrünland 

Anlage von Pufferstreifen 
entlang 
Entwässerungsgraben 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

Anmerkungen: 

(1) Entwicklungsziel Stufe II (gern. 4-Stufen-Modell), d.h. eine Zuordnung der angestrebten Pflanzengesellschaft, bzw. des Lebensraumtyps ist möglich, die Strukturmerkmale sind 
weitestgehend gefestigt, die „ökologische Funktion“ ist annähernd erreicht 
Quelle: „Entwicklungszeiträume von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2006 
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AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1569 Gmk. 
Plling) 

-intensive 
landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackerbau) 
-Wirtschaftsgrünland 

Feuchtgebietsareal: 
kleinstrukturierte 
Bewirtschaftung der 
Flächen 

- Umwandlung von Acker 
und Intensivgrünland in 
Extensivgrünland 

- Anlage von Pufferstreifen 
an Entwässerungsgraben 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

Ausgleichsflächentyp Ausgangssituation Entwicklungsziele Herstellungsmaßnahmen Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen 

angestrebte Zeitdauer bis 
Entwicklungsziel erreicht ist 
(1) 

AE 3: 
Lebensraum 
Bodenbrütender 
Vogelarten 
hier: Feldlerche 
(Fl.Nr. 955, Gmk. 
Mößling) 

intensive 
landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackerbau) 

Alljährliche Erstellung von 
„Feldlerchen-Fenstern“ 
(mind. 5 Stück ä 24 m2) 
innerhalb bestehender und 
in Bewirtschaftung 
befindlicher Ackerfläche 

Kurze Unterbrechung der 
Ansaat der Feldfrucht 
durch Hochstellen bzw. 
Anheben der Drill- bzw. 
Sämaschine während der 
Bestellung der Ackerfläche 

„Felalerchen-Fenster“ 
während der Brutzeit der 
Feldlerche bis Ende August 
(Zweitbrut) nicht 
bearbeiten; danach wieder 
wie umgebende 
Ackerfläche behandeln um 
Sukzession zu verhindern; 
keine Verwendung von 
Bioziden 

Entfällt. 

Verfügbarkeit der offenen 
Flächen für brütende 
Feldlerchen ist sofort gegeben. 
Feldlerchen-Fenster müssen 
jährlich neu hergestellt werden 

Anmerkungen: 

(1) Entwicklungsziel Stufe II (gern. 4-Stufen-Modell), d.h. eine Zuordnung der angestrebten Pflanzengesellschaft, bzw. des Lebensraumtyps ist möglich, die Strukturmerkmale sind 
weitestgehend gefestigt, die „ökologische Funktion“ ist annähernd erreicht 
Quelle: „Entwicklungszeiträume von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2006 
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ASK-77410009: 

ilTER^R 
TERSUd 

ASK-77410106: 

410010 ASK-774I00I0: 

ASK-7741011 6: 

B-7741-157 

B—7741 -163 

GELTU 

Slaül Mühldorf am Inn 

Anlage Umweltbericht und saP 

Bebgauungs- und Grün- 
ordnungsplan 
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— 

Bioiopflächen 

ASK-Daten 

Kiebitz, Türkentaube 

Bachstelze, Rebhuhn, Amsel, Gelbspötter. 
Mönchsgrasmücke. Elster. Feldsperling. 
Stieglitz, Goldommer 

Pierls rapea (Kl. Kohlweißling), Plerls napl 
(Ropsweißling), Coenonympha pamphllus 
(Kl. Heufalter), Polyommalus Icarus 
(Hauhechel Bläuling), Bergmolch. Erdkröle, 
Zauneidechse, Kiebitz, Wachselkröte 

Kiebitz 

Erdkröte, Teichfrosch, Laubfrosch, 
Flussregenpfelfer, Gryllus Campestrls 
(Feldgrille). Bergmolch, Zauneidechse 

Kiebitz 

CZ1 
ASK-77410134: 

ASK-774101.3: 

Dammweg, bzw. vegetalionslose Flächen 

Hecken und Altgrasbestände nordöstlich 
Elchfeld 

Vegelation am Damm der Eisenbahnlinie 
Mühldorf am Inn-Neumarkt St. Veit 

Pioniervegetalion an den Böschungen eines 
Ahbougeländes östlich Hart 

Hecken und Altgrasfluren östlich Hart 
Kartierung Fauna: Zauneidechse, Formicidea 
(Amelsen), Melanarglo galathea (Damenbrett), 
Pieris brasslcae (Gr. Kohlweißling). Plerls ropoe 
(Kl. Kohlweißling), Bombus spec. (Wlldblenen) 

Pioniervegetation auf Abbaugelände 
nordwestlich Hart 

Ploniervegetation auf einem ehemaligen 
Abbaugelönde südwestlich Frixlng 

Flurheckenkomplex um Mößling 

Biotoperhebung Londschaftsplan 
Ohstwiese 

Potentielle Wanderbeziehungen 

Säugetiere / Fledermäuse 

Amphibien 

Reptilien 

Vögel 

8-7741-142 
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Legende: 
Fundpunkte Reptilien 

Nachweise Zauneidechse (Lacerta agilis) 
Fundpunkte Vögel 

Feldlerche (Alauda arvensis) 
Goldammer (Emberiza citrinella) 

Kiebitz (Vanellus vanellus) 
Rebhuhn (Perdix perdix) 
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Gebiet mit hohem Versiegelungsgrad 
(GRZ > 0,35) und geringer Bedeutung für 
Naturhaushalt und Landschaftsbild (A I) 
Kompensationsfaktor: 0,4 
Flächengröße: 260.511 m2 
Kompensationsbedarf: 104.204 m2 
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ordnungsplan 
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naturschutzfachliche 
Ei ngriffsregel ung: 
Ermittlung 
Kompensationsbedarf 
M 1 :1.500 
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befahrbarer ^ 
Wiesenstrsifen 

□ 

□ 

Pflanzung Waldrand 

Steinhaufen aus anstehendem Grobkies 

Totholzhaufen 

Sandwall 

lockere Reisig-/ Strohabdeckung 

Oberbodenabtrag bis auf anstehenden Kies, leicht gewelltes, unregelmäßiges Relief 

Gras-Kraut-Entwicklung 

NORD 

Ausgleichsfläche AE1 Landkreis Mühldorf am Inn, Gemarkung Hart 
(Fl.Nr. 13, anrechenbare Fläche 15.385 m*) 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

Entwicklung eines Waldrandes 
- Ausbildung eines naturnahen 30 m breiten Waldrandes mit mehrschichtigem Aufbau 

(Krautsaum, Strauchschicht, Waldmantel) 
- Anpflanzen standortgerechter, autochthoner Sträucher und Bäume 
- Entwicklung eines Krautsaums auf Rohboden durch natürliche Sukzession 
- Offenhaltung der mageren Gras-Kraut-Vegetation mit einmaliger Mahd im Spätsommer 

(entfernen des Mähgutes, um Nährstoffanreicherung zu verhindern) 
- Bildung eines trockenen strukturreichen Lebensraums (Zauneidechse, Schlingnatter) 

als potentieller Wanderkorridor 
- Um einen hohen Anteil an sonnigen Rohbodenstandorten dauerhaft zu sichern, 

ist auf wechselnden Teilflächen die Vegetationsschicht abzuschieben 
- Ebenso sind die Sandhaufen durch Umsetzen, Sandaustausch etc. in einem vegetationsarmen 

Zustand zu erhalten 
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Ausgleichsfläche AE2 
benötigt Fläche für Bebauungsplan 

'Industriepark Ost' 88.819 m2 

FI.Nr.1461/2 Gemarkung Mühldorf gesamt 34.100 m’ 
nicht anrechenbare Flächen: 
- Teilfläche bereits abgebucht Aufforslung ODU ca. 1.700 m2, 
- Röhrichtbestand 4.460 m2 
- Auwaldaufforstung und Weidengebüsch 4.000 m2 
- Ufervegetation 1.000 m2 
verfügbar 22.950 m2 

Flächen die nur zu 80% in Ansatz gebracht werden 
- Zuwegung Hochspannungsmast 400 m2 
-Bereich unter Hochspannungsleitung 1.660 m2 

anrechenbar: 22.950 - (1.660 x 0,2 + 400 x 0,2) = 22.538 m2 

FI.Nr.1461 Gemarkung Mühldorf gesamt 22.040 m2 
nicht anrechenbare Flächen: 
- Röhrrichtbestand 5.500 m2 
- Wirtschaftsweg 400 m2 
verfügbar 16.140 m* 

Flächen die nur zu 80% in Ansatz gebracht werden 
- Bereich unter Hochspannungsleitung 5.780 m2 

anrechenbar: 16.140 m2 - (5.780 x 0,2)= 14.984 m2 

FI.Nr.1464 Gemarkung Mühldorf gesamt 25.390 m2 

davon ökokontofläche 13.770 m2 + Verzinsung 688 m2 
- nicht anrechenbare Flächen: 
- Wirtschaftsweg 700 m2 
verfügbar 25.378 m2 

Flächen die nur zu 80% in Ansatz gebracht werden 
Bereich unter Hochspannungsleitung 1.840 m2 

anrechenbar: 25.378 m2- (1.804 x 0,2) = 25.017 m2 

FI.Nr.1579/2 Gemarkung Polling gesamt 18.920 m2 
nicht anrechenbare Flächen: 
- bereits verwendet BePlan 

"Wohngebiet an der B12 in Ehring" 2.777 m2 
- Röhrrichtbestand 5.000 m2 
anrechenbar: 11.143 m2 

FI.Nr.1578 Gemarkung Polling gesamt 6.100 m2 
nicht anrechenbare Flächen: 
- Röhrrichtbestand 2.650 m2 
verfügbar 3.450 m2 

Flächen die nur zu 80% in Ansatz gebracht werden 
- Bereich unter Hochspannungsleitung 1.060 m2 

anrechenbar 3.450 m2- (1,060 x 0,2) = 3.238 m2 

FI.Nr.1577 Gemarkung Polling gesamt 6.070 m1 
nicht anrechenbare Flächen: 
- Röhrrichtbestand 1.170 m2 
verfügbar 4.900 m2 

Flächen die nur zu 80% in Ansatz gebracht werden 
- Bereich unter Hochspannungsleitung 1.140 m2 

FI.Nr.1569 Gemarkung Polling gesamt 44.880 m2 
nicht anrechenbare Flächen: 
- Röhrrichtbestand 330 m2 
verfügbar 44.550 m2 

Flächen die nur zu 80% in Ansatz gebracht werden 
- Bereich unter Hochspannungsleitung 1.140 m2 

anrechenbar 44,550 m2- (9.350 x 0,2) = 42.680 m2 

anrechenbar 4,900 m2- (1.140 xO,2) = 4.672 m2 
von dieser Fläche werden noch 7.227 m2 benötigt 
• verbleibende Restfläche 35.453 m2 diese wird in 

das Ökokonto der Stadt Mühldorf überführt 

IT 

Der Trassenverlauf direkt unter der Hochspannungsleitung, sowie die Zuwegeung des Hochpannungsmasten wurden nur zu 
80 Prozent als anrechenbarer Ausgleich in Ansatz gebracht, da diese Bereiche für Arbeiten an den Hochspannungsleitungen 

zugänglich sein müssen und die Leitungen als potenzielle Vogelschlaggefahr einzustufen sind. 
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100001 Feldlerchen-Fenster optimale Größe 24m2 
diese setzen sich zuammen: 
8m x 3m 
6m x 4m 
4m x 6m 
3m x 8m 

Ausgleichsfläche AE3 Landkreis Mühldorf am Inn, Gemarkung Mößling 
(Fl.Nr. 955) 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Anlage von Feldlerchen-Fenstern 

- als CEF-Maßnahme für verloren gehende Brutplätze der Feldlerche werden 
sog. Feldlerchen-Fenster angelegt 

- sie schaffen kleine ungenutzte extensive Zonen innerhalb einer intensiv 
genutzen Ackerfläche 

- Feldlerchen-Fenstern werden durch eine kurze Unterbrechung während der Ansaat 
durch ein Hochstellen bzw. Anheben der Drill- bzw. Sämaschine erstellt 

- sie sind bis Ende August nicht zu bewirtschaften danach werden sie wie die 
umgebenden Ackerflächen behandelt 

- es müssen mind. 5 Feldlerchen-Fenster auf dem Grundstück pro Vegetationsperiode 
entwickelt werden, diese sind verteilt oder in Reihe zu erstellen und jährlich neu anzulegen 

- die Lage darf von Jahr zu Jahr variieren 

- es muss ein Mindestabstand von 20m nach Norden zum Feldweg 
und 80m von der Grundstrücksgrenze im Süden eingehalten werden 

- Verwendung von Biodziden innerhalb der Feldlerchenfenster verboten 

- ein extensiver Einsatz von Bioziden und Hilfsstoffen innerhalb der gesamten 

Ackerfläche wird empfohlen 

Stadt Mühldorf am Inn 

Bebauungs- und Grün¬ 
ordnungsplan 
'Am Industriepark Ost' 

Ausgleichsfläche 
AE 3 
M 1 : 1.000 
gezeichnet Zach 
bearbeitet Rieder 
Dalum: 25.06.2009 
Plan-Nr.: A100-03/11-01 

Wolfgang Weinzierl Parkstraße 10 
Landschafts- 85051 Ingolstadt 
archltekten GmbH Tel 0841/96641- 0 

Fax 0841/96641-25 

BÜRO 
WOLFGANG 
WEINZIERL 
LANDSCHAFTS- 

Email wol1gang,welnzlerl@t-onllne.dB ARCHITEKTEN 
L \A 100-3 Mur*dodJr'*,iln#oarhO*(vPrc*«*P11_ 



Legende: 

Realnutzung 

Senken/Grünbach+Entwässerungsgr. 

Feuchtgrünland mit Seggen 

Röhrrichtbestand 

Aufforstung Auwald bereits 
abgebucht für ODU 1.700 m2 
Feuchtgebüsch 

Ufervegetation 

Einzelbaum / Kopfweide 

Wirtschaftsweg unversiegelt 

Hochspannungsleitungen /Erdleitung 

Bodendenkmal 
D-1-7741-0099 
Verebnetes Grabhügelfeld 
vorgeschichtlicher Zeitstellung 
im Luftbild 
Ausgleichsfläche 'Wohngebiet and 
der B12 in Ehring' 2.777 m2 
Flurkarte + Luftbild 

Grenze Untersuchungsgebiet 
15,8 ha 

Neupflanzung 

Anlage von Senken 

Umwandlung von Acker in 
extensives Grünland (Aushagerung 
der Flächen durch 1 jährige Ansaat 
von Nährstoffziehenden Kulturen wie 
z. B. Gerste, danach Ansaat 
standortgereches Saatgut bzw. 
Heudruschverfahren) 

un 

& 

Extensivierung von Intensivgrünland 
und Anreicherung des Artenspektrums 
(Fräsen von Streifen und einsähen mit 
Feuchtwiesensaatgut bzw. 
Heudruschverfahren) 
Ausbreitung des vorhandenen 
Weidengebüsches 

Böschungsabflachung, 
gegebenenfalls Grabenaufweitung 

Anlage von 5-7m beiten Pufferstreifen 

gjjjjjjj Anlage eines Waldrandes 
auf Ackerland 

I 
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Stadtbauamt Mühldorf a Inn 
Az: 6102.2715 Sb 

Mühldorf a. Inn, 17. August 2009 

Verfahrensvermerke 
des Bebauungsplanes 

„Am Industriepark Ost“ 

1, Aufstellunqsbeschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat in der Sitzung vom 17.09.2008 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Am Industriepark Ost" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
16.10.2008 ortsüblich bekannt gemacht. 

1. Bürgermeister 

2. Fühzeitiqe Beteiligung der Öffentlichkeit: 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit der Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung hat in derzeit vom 02.01.2009 bis einschließlich 04.02.2009 stattgefunden. 

1. Bürgermeister 

3. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit 
vom 22.12.2008 bis einschließlich 04.02.2009 unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert 

1. Bürgermeister 

4. Öffentliche Auslegung: 
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Am Industriepark Ost“ wurde i.d.F.v. 19.02.2009 mit der 
Begründung und den vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 20.03.2009 bis 
einschließlich 21.04.200+ öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 11.03.2009 ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 



5. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 16.03.2009 bis einschließlich 21.04.2009 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

1. Bürgermeister 

6. Satzunqsbeschluss: 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluss des Stadtrates vom 25.06.2009 den Bebauungsplan „Am 
Industriepark Ost" i.d.F.v. 25.06.2009 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

1. Bürgermeister 

7. Bekanntmachung: 

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich durch Aushang am 06.08.2009. Der 
Bebauungsplan „Am Industriepark Ost“ mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 Abs. 4 BauGB i.d.F.v. 25.06.2009 wird seit diesem Tag zu den Servicezeiten in 
Stadtbauamt, Huterergasse 2, 1. Stock, Zinner 101N zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und 
Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden (§ 215 Abs. 2 BauGB). 

Der Bebauungsplan „Am Industriepark Ost" i.d.F.v. 25.06.2009 tritt mit der Bekanntmachung in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 

1. Bürgermeister 
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1. Einleitung 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungs- und Grün¬ 
ordnungsplanes 

Die Stadt Mühldorf am Inn beabsichtigt am östlichen Rand des Gewerbegebietes „Hirsch am 
Hart“ der Stadt Mühldorf auf einer Fläche von brutto 27 ha die Entwicklung eines Industriegebie¬ 
tes nach § 9 BauNVO. Dazu hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 18.12.2008 die Aufstellung 
eines Bebauungs- und Grünordnungsplans beschlossen. 

Inhalt und Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist es, die Ansiedlung eines großflächigen Indus¬ 
triebestriebes des produzierenden Gewerbes auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
vorzubereiten. 

Die 16. Änderung des gültigen Flächennutzungsplanes der Stadt Mühldorf wird im Parallelverfah¬ 
ren durchgeführt. 

Zur Vorabstimmung der Planung mit den wesentlich betroffenen Trägern öffentlicher Belange 
wurde am 28.11.2008 bei der Stadt Mühldorf ein Scopingtermin nach § 5 UVPG abgehalten: 

Die Ergebnisse des Scopingtermins sind in die Unterlagen zur Bauleitplanung eingeflossen. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes und ihrer Begründung 

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch, den Naturschutzge¬ 
setzen, der Wassergesetzgebung, dem Bundes-Bodenschutzgesetz sowie der Immissions¬ 
schutzgesetzgebung wurden im konkretem Fall vor allem wegen der Ortsrandlage die Vorgaben 
aus der Regionalplanung und aus dem Landschaftsplan berücksichtigt. 

Im bisherigen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Mühldorf am Inn 
ist der überwiegende Teil des Vorhabensgebietes als „Landwirtschaftliche Nutzfläche“ dargestellt. 
Während der westliche Teil des Bearbeitungsgebietes bereits als Gewerbegebiet ausgewiesen 
ist. Dies gehört zu einem Gesamtkomplex an Gewerbegebieten die sich beidseitig der Büger- 
meister-Hess-Straße angliedern. 

Der östliche Teil des geplanten Industriegebietes, östlich dem befestigten Flurweg zwischen Hart 
und der Ansiedlung am Hirschenweg bis an den westlichen Waldrand, liegt in einem im Flächen- 
nutzungs- und Landschaftsplan dargestellten „Schützenswerten Gebiet“. Den Kernbereich dieses 
Gebietes stellen die Waldflächen des Töginger Forstes dar, die von der geplanten Gebietsaus¬ 
weisung nicht unmittelbar betroffen sind. 

Im Nordosten grenzt das rechtskräftig ausgewiesenen Wasserschutzgebiet "Töging am Inn“ mit 
der äußeren Schutzzone III an den Geltungsbereich an, ist aber durch die Industrieansiedlung 
nicht unmittelbar betroffen. 

2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 
Prognose bei Durchführung der Planung 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Industriepark Ost“ 
werden alle Schutzgüter nach UVPG in ihrem Bestand und ihrer Wertigkeit beschrieben sowie 
die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter analysiert und bewertet. 
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Für die Beschreibung und Bewertung der Umwelt sowie der Auswirkungen des Vorhabens wird 
ein verbal-argumentativer Methodenansatz gewählt. Dabei werden drei Stufen unterschieden: 
geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Auf eine numerisch gestufte Bewertungsmatrix zu den 
einzelnen Schutzgütern wird verzichtet. 

Grundlage der Schutzgutbeschreibung im Untersuchungsgebiet ist der momentane Zustand von 
Natur und Landschaft, d.h. die überwiegende landwirtschaftliche Nutzung des Gebietes im Gel¬ 
tungsbereich sowie der zum Teil naturnahen Strukturen im näheren Umfeld. 
Über die vorhandenen Sekundärdaten hinaus wurden zur Bearbeitung des Umweltberichts neben 
der Bestandsüberprüfung vor Ort keine vertiefenden Erhebungen durchgeführt. 

Schutzgut Mensch 
Bestandsbeschreibunq: 
Der Geltungsbereich der 16. Änderung des Flächennutzungs- mit integriertem Landschaftsplan 
grenzt im Westen unmittelbar an die im Flächennutzungsplan bereits vorgesehene Gewerbege¬ 
bietsausweisung GE 2.3 an und überlagert dabei auch einen Teil dieser Gebietsausweisung. 
Durch die im Norden verlaufende Bürgermeister-Hess-Straße als Autobahnanschluss zur BAB 
A94 im Norden ist das Vorhabensgebiet sehr gut an das öffentliche Straßennetz angeschlossen. 
Der im rechtskräftigen Flächennutzungsplan dargestellte Untersuchungsraum für eine Ostumge¬ 
hung von Mühldorf am Inn im Osten der Gewerbegebietsausweisungen GE 2.3 wird nach Süd¬ 
westen verschwenkt, in den Bereich zwischen der neu ausgewiesenen Industriegebietsfläche 
„Am Industriepark Ost“ und den verbleibenden Gewerbegebietsflächen GE 2.3. 

Der Bereich östlich bzw. südlich der Bürgermeister-Hess-Straße wird überwiegend intensiv land¬ 
wirtschaftlich genutzt. An der östlichen Grenze des Geltungsbereiches grenzt Wald (Flächen für 
die Forstwirtschaft) an. Im Norden liegt die Streusiedlung „Hart“, die nach § 35 BauGB im Au¬ 
ßenbereich liegt. Ebenso sind die einzelnen Wohnhäuser am Hirschenweg im Süden als Außen¬ 
bereich zu beurteilen. Der zwischen diesen Wohngebäuden und der Streusiedlung „Hart“ in Nord- 
Süd-Richtung verlaufende Feldweg wird im Zuge der Industriegebietsausweisung aufgelassen. 
Die verkehrliche Anbindung der Siedlungsteile bleibt über die bestehenden Straßen und Wege 
außerhalb des geplanten Industriegebietes gewährleistet. 

Mit Ausnahme der randlich angrenzenden Strukturen bietet das Planungsgebiet nur geringe 
Aufenthaltsqualität. Der Landschaftsraum im Nordosten der Stadt Mühldorf am Inn ist insgesamt 
für die Erholung wenig bedeutsam. Die vorhandenen Flurwege werden jedoch als Spazierwege 
von der im näheren Umfeld wohnenden Bevölkerung genutzt. Bei klarer Sicht ist nach Süden hin 
ein nahezu freier Blick auf die Alpen möglich. 
Mit der „Umfahrung Mühldorf Nord“ (= Bürgermeister-Hess-Strasse) wurde südlich der Straße ein 
neuer Rad- und Gehweg geschaffen, der den nordöstlichen Bereich der Stadt Mühldorf mit der 
Brücke über den Innwerkkanal verbindet. 

Baubedinqte Auswirkungen: 
Durch den bauzeitlich bedingten Verkehr kommt es vorübergehend zu einer zusätzlichen Lärm¬ 
belastung. Während der Bauphase sind Erschütterungen nicht auszuschließen. 
Die baubedingten Auswirkungen sind jedoch aufgrund der bereits vorhandenen infrastruktureller 
Vorbelastungen des Raumes sowie der zeitlichen Befristung insgesamt betrachtet als gering 
einzustufen. 

Anlaqebedinqte Auswirkungen: 
Der Bau von Verwaltungsgebäude sowie Produktionshallen im bisherigen Außenbereich führt zu 
einer neuen Kulisse am Rand des Inntals sowie zu Sichtbeeinträchtigen für die Bewohner der 
Siedlung Hart und der Streubebauung am Hirschenweg. Dies trägt zu einer Verringerung der 
Wohnqualität sowohl für die Bewohner der Siedlung „Hart“ als auch der Wohnbebauung am 
„Hirschweg“ bei. 
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Die bestehende Wegeverbindung zwischen der Straße „Am Hirschenweg“ und der Siedlung Hart 
wird durch die Planung unterbrochen. Die freie Begehbarkeit der Landschaft ist bezogen auf den 
Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in Zukunft nicht mehr möglich. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Durch die vorgesehene Ansiedelung eines großflächigen Industriebetriebes entstehen Auswir¬ 
kungen auf den Menschen vor allem durch Lärmemissionen. 
Dabei ist vor allem mit Lärm aus dem neu zu errichtenden Produktionsbetrieb mit seinen Anlagen 
sowie Verkehrsgeräusche aus dem zusätzlichen Lieferverkehrzu berücksichtigen. Die zum Be¬ 
bauungsplan erstellte Verkehrstechnische Voruntersuchung (gevas humber & partner vom 17.12.08) 
kommt dabei zu dem Ergebnis dass die geplante Gebietsausweisung aus verkehrlicher Sicht 
möglich ist und der zu erwartende Ziel- und Quellverkehr ohne weitere Ausbaumaßnahmen über 
die Bürgermeister-Hess-Straße abgewickelt werden kann. 

Die zulässigen Höchstgrenzen der Immissionsbelastungen (Schalltechnische Untersuchung des Büro 
Steger Partner GmbH vom 28.11.2008) sind im zugehörigen Bebauungs- und Grünordnungsplan 
festgelegt. 

Zudem ist bei produzierenden Gewerbe mit einer hohen Lichtemission zu rechnen, da eine Be¬ 
leuchtung des Geländes bei Schichtbetrieb auch nachts nötig ist. Mit anderweitigen Emissionen 
(Staub, Schadstoffe, etc) auf die angrenzende Wohnbebauung (Siedlung „am Hirschenweg“ und 
Hart) ist aufgrund der Ansiedelung eines produzierenden Gewerbes zu rechnen. 

Ergebnis: 
Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind baubedingt Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu 
erwarten. Betriebsbedingt kommt es zu Beeinträchtigungen im Bezug auf die Lärm- und 
Lichtemission diese sind jedoch durch starke Vorbelastung des Raums durch andere Industrie- 
und Gewerbegebiete als mittel einzustufen. Anlagenbedingt werden Sichtbeziehungen zerstört 
und das Wohn- und Arbeitsumfeld der Anwohner verändert. Diese Auswirkungen sind als hoch 
einzustufen da die Wohnqualität leidet. 

Schutzgut Pflanzen und Tiere 
Bestandsbeschreibunq: 
Entsprechend den naturräumlichen Vorbedingungen (Boden, Wasser, Klima) bildet die Südbay¬ 
ern-Rasse des reinen Labkraut - Eichen - Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum typicum) die 
potentielle natürliche Vegetation im Planungsgebiet zwischen dem Inntal im Süden (Grauerlen- 
Auwald) und der Isen-Niederung im Norden (Schwarzerlenbruch und Niedermoor bzw. Erlen- 
Eschen-Auwald mit Fichten-Erlen-Auwald). 

Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung weicht die reale Vegetation stark von der 
potentiell-natürlichen Vegetation ab. So nehmen intensiv genutzte Ackerflächen den größten Teil 
des Planungsgebietes ein. 

Innerhalb des Geltungsbereiches liegen keinerlei naturnahe Strukturen. Als nächstgelegene 
amtlich kartierte Biotope sind erfasst: 

• Biotop-Nr. 7741-160 Hecken und Altgrasfluren östlich Hart (ca. 350 m nördlich) 
• Biotop-Nr. 7741-161 Pioniervegetation auf Abbaugelände nordwestlich Hart (ca. 500 m 

nördlich) 
• Biotop-Nr. 7741-164 Böschungen des Innwerkkanals (ca. 100 m südlich) 
• Biotop-Nr. 7741-165 Hecken und Altgrasbestände nordöstlich Eichfeld (ca. 250 m südlich) 

Der Landschaftsplan weist als nächstgelegene Biotope eigener Erhebung aus: 
• Biotop-Nr. 79 und 80 (erloschen) Obstwiesen (ca. 250 m nördlich im Bereich der Streu¬ 

siedlung „Hart“) 
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Weder in der Biotopkartierung noch in der Artenschutzkartierung sind für den Standort der ge¬ 
planten Industriegebietsausweisung nach der Vogelschutzrichtlinie und der Fauna-Flora-Habitat- 
Richtlinie europarechtlich geschützte Tier- und Pflanzenarten dokumentiert. Insofern ist durch die 
vorliegende 16. Änderung des Flächennutzungsplanes auch keine nachhaltige Beeinträchtigung 
auf die biologische Vielfalt im Vorhabensgebiet zu erwarten. 

Faunistische Daten der Artenschutzkartierung liegen im weiteren Umfeld des Vorhabensgebietes 
nur für die ehemaligen Kiesabbaugruben vor: 

• südwestlich Frixing (Biotop-Nr. 7741-157 ASK-Nr. 7741-0009 und -0133): 
Nachweis von Bachstelze, Rebhuhn, Amsel, Gelbspötter, Mönchsgrasmücke, Elster, Feldsperling, 
Goldammer, Stieglitz, Kiebitz, Bergmolch, Zauneidechse, Erdkröte, Wechselkröte, div. Tagfalter 

. nördlich Hart (Biotop-Nr. 7741-161 ASK-Nr. 7741-0010 und -0106): 
Nachweis von Flussregenpfeifer, Zauneidechse, Erdkröte, Teichfrosch, Laubfrosch, Bergmolch, 
Feldgrille. 

In der offenen Feldflur nördlich der ehemaligen Abbaustelle nördlich Hart und nördlich der Kies¬ 
grube Frixing (ASK-Nr. 7741-0016, -0106 und -0134) sind darüber hinaus Kiebitz und Türkentau¬ 
be nachgewiesen. Alle genannten Artnachweise liegen mindestens 500 m vom geplanten Indust¬ 
riegebiet entfernt und sind durch die in Ost-West-Richtung verlaufende Terrassenkante nördlich 
Hart auch landschaftsräumlich von der Niederung zum Inn getrennt. Da in 2008 jedoch auch in 
siedlungsnäheren Bereichen Einzelindividuen des Kiebitzes beobachtet wurden ist der 
Vorhabensbereich als möglicher Lebensraum bodenbrütender Vogelarten anzusehen. Zur 
vorhabensbezogenen Feststellung vorhandener Arten wurde daher im Frühjahr 2009 (Maier A., 
natureconsult) eine Geländekartierung mit Bestandsüberprüfung hinsichtlich des Vorkommens von 
Kiebitz, Wachtel, Rebhuhn und Feldlerche durchgeführt. Dabei konnte im Wirkraum des 
Vorhabens ein Brutplatz der Feldlerche festgestellt werden. Goldammer und Zauneidechse (im 
östlich angrenzenden Waldrand) wurden als Beibeobachtungen erfasst; ein Kiebitz konnte im 
Überflug gesichtet werden. 

Die amtliche Biotopkartierung weist den Biotop Nr. 7741-160 (Terrassenkante) als potentiell 
wertvoll für die Fauna aus und benennt den Biotop dabei als Rast- und Aufenthaltshabitat für 
Reptilien, Hautflügler und Schmetterlinge. Neben der pauschalen Nennung der Artengruppen der 
Ameisen Heuschrecken und Wildbienen sind mit Schachbrettfalter, sowie Kleinem und Großem 
Kohlweißling auch drei häufige Schmetterlingsarten erfasst. Darüber hinaus ist für den Biotop 
160 auch das Vorkommen der Zauneidechse - Lacerata agilis, einer nach Anhang IV der FFH- 
Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) europarechtlich geschützten Tierart, dokumentiert. Die xe- 
rotherme Art ist an trockenen, offenen Biotopstrukturen im Stadtgebiet Mühldorf nicht selten und 
in der Biotopkartierung mehrfach genannt. 

Im Planungsgebiet der Flächennutzungsplanänderung sind keine ausgewiesenen oder vorge¬ 
schlagenen Schutzgebiete nach der Vogelschutzrichtlinie (VSchRL) sowie der Flora-Fauna- 
Habitat-Richtlinie (FFH-RL) zum europäischen Netzverbund 'Natura 2000' gemäß § 19a 
BNatSchG vorhanden. Darüber hinaus liegen im Planungsgebiet auch keine nach dem Bayeri¬ 
schen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) formell ausgewiesenen Schutzgebiete und -Objekte. 

Baubedingte Auswirkungen: 
Durch vorübergehend in Anspruch genommene Bauflächen (Materiallager, Baustelleneinrich¬ 
tungsflächen) kann es zu einem temporären Lebensraumverlust bzw. zu einer temporären Stö¬ 
rung (Verlärmung) oder Verinselung/Trennung vorhandener Habitate kommen. 

Zur Vorbereitung der Baufläche muss die landwirtschaftliche Nutzung der Felder aufgegeben und 
der Oberboden abgetragen werden. Dieser Bauvorbereitende Schritt ist mit nachhaltigen Beein¬ 
trächtigungen Bodenbrütender Vogelarten verbunden, soweit diesen das betroffene Areal als 
Fortpflanzungshabitat dient. Entsprechend der Bestandserhebung büßt die Feldlerche somit 
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einen zum 16.04.09 genutzten und potenziell geeigneten Brutplatz innerhalb ihrer lokalen 
Population, die als mittel-schlecht eingestuft ist, ein. Reell konnte bei der Geländekartierung das 
Gelege im Mai 2009 nicht mehr festgestellt werden und war scheinbar zwischenzeitlich verloren 
gegangen. 

Anlaqebedingte Auswirkungen: 
Da keine Biotopflächen direkt in Anspruch genommen werden entsteht über die reine Flächenin¬ 
anspruchnahme hinaus derzeit landwirtschaftlich intensiv genutzter Flächen keine nachhaltige 
Beeinträchtigung wertvoller Elemente und Objekte des Naturhaushaltes. Der bereits baubedingt 
festgestellte Verlust eines Feldlerchen-Brutplatzes ist anlagebedingt dauerhaft zu konstatieren. 
Da die Nutzungszunahme im Bezugsraum des Vorhabens als limitierender Faktor anzusehen ist, 
ist im Bezug auf geeignete Brutplätze von ausreichenden Ausweichkapazitäten nicht auszuge¬ 
hen. Die Bereitstellung geeigneter Brutplätze ist somit im Rahmen einer CEF-Maßnahme (AE 3) 
erforderlich. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Durch den Betrieb kommt es zu Lärmmissionen sowie zu einer Veränderung der Umgebungshel¬ 
ligkeit aufgrund der notwendigen Beleuchtung der Gebäude und Parkplätze. 

Über die bau- und anlagebedingten Auswirkungen hinaus sind die betriebsbedingten Auswirkun¬ 
gen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere als gering einzustufen da auch unter Berücksichtigung 
der o.g. CEF-Maßnahme eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populatio¬ 
nen der betroffenen Arten im Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung nicht fest¬ 
gestellt wurde. 

Ergebnis: 
Im Hinblick auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere sind bau- und anlagebedingt bei Umsetzung 
der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie der vorgegebenen CEF-Maßnahme zur 
Berücksichtigung des festgestellten Vorkommens Bodenbrütender Vogelarten (Feldlerche nach¬ 
gewiesen) Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit zu erwarten. Die betriebsbedingten Auswirkun¬ 
gen werden als gering eingestuft. 

Schutzgut Boden 
Bestandsbeschreibung: 
Die Terrassenkante, die das weitere Planungsgebiet im Norden quert, stellt die Grenzlinie zwi¬ 
schen den geologischen Einheiten der glacialen Terrassenschotter (Inn-Terrassen der Spät¬ 
würmeiszeit grenzen an die Niederterrasse der Würmeiszeit) dar. Der Geltungsbereich der Flä¬ 
chennutzungsplanänderung liegt somit insgesamt auf den Inn-Terrassen der Spätwürmeiszeit. 

Im gesamten Bereich zwischen der Inn-Niederung im Süden und der Isen-Niederung im Norden 
sind flach- bis mittelgründige Braunerden ausgebildet. Der sandige Lehm ist entsprechend der 
geologischen Gegebenheiten auf den Terrassenschottern als ’geröllhaltig' anzusprechen. 

Die Schotterterrassen waren in früheren Zeiten als Weideland genutzt worden. Durch die Anlage 
des Innwerkkanales wurden sie als landwirtschaftliche Standorte mit Ackerbaueignung verbes¬ 
sert. 

Entsprechend dem Agrarleitplan ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche innerhalb des Untersu¬ 
chungsgebietes als 'Ackerstandort mittlerer Ertragsklasse' eingestuft. In der Bodenschätzungs¬ 
karte ist der gesamte Landschaftsraum östlich der Bahnlinie Rosenheim-Pilsting als Ackerstand¬ 
ort mit Bodenwertzahlen von 50 bis 60 eingestuft. 
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Altlasten sind nicht bekannt; Blindgänger aus den Bombardierungen des 2. Weltkrieges sind 
nach den Erfassungen des Landesamtes für Denkmalpflege (ggf. Bombentrichter im Südwesten 
des Geltungsbereiches) zu vermuten. 

Baubedinqte Auswirkungen: 
Aufgrund der Tatsache, dass der Baubetrieb auf ca. 27 ha stattfindet jedoch ausschließlich auf 
später als Industriegebiet genutzten Flächen sowie ihrer nur vorübergehenden Wirkung, können 
die baubedingten im Vergleich zu den anlagenbedingten niedriger eingestuft werden. 

Anlaqebedingte Auswirkungen: 
Die vorhandene Bodenstruktur wird durch die Nutzung als Industriegebiet dauerhaft verändert. Im 
Bereich der geplanten Gebäudeflächen kommt es zu einer Änderung des gewachsenen Boden¬ 
gefüges, die belebte Bodenschicht wird abgetragen und abgefahren, ein Großteil der Fläche wird 
dauerhaft überbaut und versiegelt. Im Zuge dessen kommt es zu einer Veränderung der Leis¬ 
tungsfähigkeit des Bodens (Filtervermögen, Austauschkapazität). 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Durch den Betrieb an sich entstehen keine betriebsbedingten Auswirkungen in Form von Schad¬ 
stoffeinträgen auf das Schutzgut Boden. Die durch den Verkehr (Anlieferung und Kundenverkehr) 
bedingten Schadstoffimmissionen aus KfZ-Abgasen sowie im Rahmen des Winterdienstes ver¬ 
wendete Auftaumittel werden mittels des im Vorhabensgebiet realisierten Entwässerungskonzept 
aufgefangen und abgeführt. Gegebenenfalls kann es zu geringen Belastungen der angrenzenden 
Flächen kommen. 

Ergebnis: 
Im Hinblick auf das Schutzgut Boden sind anlagebedingt erhebliche Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Boden zu erwarten. Baubedingt sind diese als mittel und betriebsbedingt nur gerin¬ 
ge Auswirkungen zu erwarten. 

Schutzgut Wasser 
Bestandsbeschreibunq: 
Im Planungsgebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Der im Süden des Projektgebie¬ 
tes verlaufende Innwerkkanal reguliert den natürlichen Wasserabfluss des Inns, so dass Hoch¬ 
wasserereignisse für das Planungsgebiet weitestgehend ausgeschlossen werden können. 
Im Nordosten grenzt das rechtskräftig ausgewiesenen Wasserschutzgebiet “Töging am Inn“ mit 
der äußeren Schutzzone III an den Geltungsbereich an. 
Der Grundwasserspiegel liegt ca. 13 m unter der Geländeoberfläche. Der Grundwasserstrom 
verläuft in Richtung Süd-Südost. 
Im Rahmen der Erschließung und Bebauung des Industriegebietes wird eine Entwässerungspla¬ 
nung erstellt werden, die genauere Vorgaben für die Behandlung der anfallenden Oberflächen¬ 
wasser formulieren wird. Abwasserleitungen sind so zu planen, dass diese vom o. g. angrenzen¬ 
den Schutzgebiet wegführen. Weiterhin sind Sickergruben für unverschmutztes Niederschlags¬ 
wasser so anzulegen, dass noch eine ausreichende Filterwirkung gegeben ist und der Grund¬ 
wasserkörper nicht beeinträchtigt wird. 

Baubedingte Auswirkungen: 
Aufgrund der Grundwasserverhältnisse (grundwasserführende Schichten bei ca. 13 m unter 
Gelände), kann eine Beeinflussung des Grundwassers durch die Baumaßnahme ausgeschlossen 
werden. 

Anlaqebedingte Auswirkungen: 
Die flächige Versickerungsmöglichkeit auf den jetzt offenen Ackerböden geht durch die Überbau¬ 
ung verloren. Mit der Versiegelung ist ein erhöhter Oberflächenabfluss und eine Verringerung der 
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Versickerungsfähigkeit der Geländeoberfläche verbunden, was sich in einer verminderten 
Grundwasserneubildungsrate äußern kann. 

Aufgrund der anstehenden Bodenverhältnisse kann unverschmutztes Oberflächenwasser wieder 
versickert werden. Gleiches gilt für das Niederschlagswasser der Dachflächen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades sind nur geringe Auswirkungen zu erwarten. Anfallen¬ 
des Schmutzwasser wird mittels des im Vorhabensgebiet realisierten Entwässerungskonzept 
aufgefangen und abgeführt. 

Ergebnis: 
Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser sind baubedingte Auswirkungen ausgeschlossen. Be¬ 
triebsbedingte Beeinträchtigungen sind bei Beachtung der Minimierungsmaßnahmen als gering 
einzustufen. Demgegenüber führt die Versiegelung zu anlagebedingten Beeinträchtigungen 
mittlerer Erheblichkeit. 

Schutzgut Klima/Luft 
Bestandsbeschreibung: 
Bei relativ hohen Niederschlägen von 720 bis 870 mm/Jahr macht sich die Alpennähe bemerk¬ 
bar; das Klima ist insgesamt als feucht einzustufen. Die durchschnittliche Jahrestemperatur 
beträgt 7,5 °C. Geländeklimatisch ist innerhalb des Planungsgebietes entsprechend der Haupt¬ 
windrichtung aus Südwest bis West ein west-ost-gerichteter Kaltluftstrom zu berücksichtigen. Die 
derzeit noch weitgehend unbebauten, großflächigen Ackerlagen nördlich des Innwerkkanals bis 
zur Hangkante sind als Kaltluftsammelgebiet einzustufen. 

Baubedingte Auswirkungen: 
Baubedingt kann es zu geringen Beeinträchtigungen des lokalen Kleinklimas kommen. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 
Die Grundfläche des Geltungsbereiches geht als Kaltluftentstehungsgebiet über Ackerflächen 
bzw. siedlungsnahe Fläche für den Wärmeaustausch durch die geplante Industriebebauung 
verloren. Das Schutzgut Klima/Luft wird beeinträchtigt da klimatisch wirksamen Kaltluftsammel¬ 
gebiete in Ihrer Funktion gestört werden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Durch den Industriebetrieb an sich kommt es zu keinen nennenswerten betriebsbedingten Be¬ 
einträchtigungen auf das Schutzgut Klima/Luft. Die durch den Verkehr (Anlieferung und Kunden¬ 
verkehr) bedingten Schadstoffimmissionen aus KfZ-Abgasen können zu einer geringfügigen 
Veränderung des lokalen Kleinklimas führen. Allerdings ist hierbei auch die hohe Vorbelastung 
des Raumes durch die vorhandene Verkehrsinfrastruktur (A94, Bürgemeister-Hess-Straße) zu 
berücksichtigen. 

Ergebnis: 
Im Hinblick auf das Schutzgut Klima/Luft ist anlagenbedingt mit einer mittleren während bau- und 
betriebsbedingte insgesamt nur mit geringen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. 

Schutzgut Landschaft 
Bestandsbeschreibung: 
Nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands liegt das Stadtgebiet von Mühldorf a. Inn im 
Alpenvorland; das Planungsgebiet ist dabei der naturräumlichen Haupteinheit 'Isar-Inn-Schotter- 
platten' im Naturraum 'Unteres Inntal' zuzurechnen. 
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Der Landschaftsraum ist derzeit geprägt von den landwirtschaftlichen Nutzflächen und der bis zu 
4 m hohen Hangkante. Diese ist als morphologisch dominantes Element im Landschaftsbild an¬ 
zusprechen. Sie wird nach Nordwesten hin bereits von Industrie- und Gewerbeansiedlungen 
überhöht. 
Die Streusiedlung „Hart“ nördlich des Planungsgebietes ist mit seinem Baumbestand derzeit das 
Landschaftsbild prägendste Element innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Flächen unterhalb 
der Terrassenkante. Die Bürgermeister-Hess-Straße mit den sich nordseitig entwickelnden Ge¬ 
werbegebieten und der Innwerkkanal begrenzen den erlebbaren Landschaftsraum. 
Im Flächennutzungs- mit integriertem Landschaftsplan ist das Gebiet, das sich im Osten vom Inn 
nach Norden bis zum Töginger Forst zieht als schützenswertes Gebiet ausgewiesen. 
Der Waldfunktionsplan weist die im Osten angrenzenden Waldflächen des Töginger Forstes als 
Wald mit Erholungsfunktion, Intensitätsstufe II aus. 

Baubedingte Auswirkungen: 
Das gewohnte Landschaftsbild wird während der Bauzeit durch Baustelleneinrichtungen, Materi¬ 
allagerflächen, Baumaschinen und Geräte verändert. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 
Die bestehende Streusiedlung am „Hirschenweg" und die Siedlung Hartwerden durch die vorge¬ 
sehene Industriebebauung künftig teilweise verdeckt und verlieren somit ihre derzeitige Bedeu¬ 
tung im Ort- und Landschaftsbild. 

Mit der geplanten Eingrünung des Industriegebietes entsteht ein neu gestalteter Ortsrand im 
Nordosten von Mühldorf. 

Von Norden über die Bürgermeister-Hess-Straße kommend, wird der bisher freie Blick nach 
Süden in Richtung der Alpen zukünftig durch die Industriebebauung stark eingeschränkt sein. Mit 
der geplanten Eingrünung entsteht allerdings ein neu gestalteter Ortsrand. Der schützenswerte 
Landschaftscharakter wird durch die Ausweisung als Industriegebiet auf den nördlichen Bereich 
im Umfeld der Streusiedlung Hart beschränkt. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Durch die notwendige Beleuchtung bei produzierendem Gewerbe mit Schichtbetrieb entsteht 
eine Veränderung der Umgebungshelligkeit des betroffenen Landschaftsraumes. 

Ergebnis: 
Aufgrund der Vorbelastung des Raumes bezogen auf die starke Verkehrsinfrastruktur und der 
Gewerbeansiedlungen beidseitig der Bürgermeister-Hess-Straße sowie der neuen Ortsrandbil¬ 
dung durch den Grüngürtel im Norden des Industriegebietes sind die Beeinträchtigungen in das 
Schutzgut Landschaft insgesamt betrachtet als mittel einzustufen. Bau- bzw. betriebsbedingt sind 
die Beeinträchtigung auf das Schutzgut Landschaft als gering einzustufen. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Bestandsbeschreibung: 
Nach den Angaben des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BayernViewer des Lan¬ 
desamtes für Vermessung und Geoinformation) ist im Süden des Geltungsbereiches des Bebau¬ 
ungs- und Grünordnungsplanes ein großflächiges Bodendenkmal zu berücksichtigen: 

Nr. D-1-7741-0244, Siedlung unbekannter Zeitstellung, vermutlich geologische und moder¬ 
ne Strukturen (Bombentrichter des 2. Weltkriegs) im Luftbild sowie Einzelfund der römi¬ 
schen Kaiserzeit (Zügelführring). 

Bau-, und anlagebedingte Auswirkungen: 
Bei konventioneller Bauweise (Oberbodenabtrag, Herstellung tragfähiger Schichten, Tiefgrün¬ 
dung von Gebäuden etc.) werden die vermuteten Bodendenkmäler bei Realisierung des geplan- 
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ten Vorhabens an dieser Steile ggf. überbaut und gehen verloren. In den Bereichen, in denen bei 
der späteren Bauausführung unter die Geländeoberkante gegraben werden muss, wird eine 
flächig genau begrenzte Grabung und Sicherung der Bodenfunde durchgeführt. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Kultur- und Sachgüter sind betriebsbedingt nicht betroffen. 

Ergebnis: 
Im Hinblick auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter sind betriebsbedingte Auswirkungen ausge¬ 
schlossen. Soweit entsprechende Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz berücksichtigt 
werden ist bau- und anlagebedingt von einer mittleren Erheblichkeit auszugehen. 

Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 
Im Folgenden werden die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern Mensch, 
Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft beschrieben. 

In Beziehung zueinander stehen insbesondere die Schutzgüter Boden und Wasser durch Be¬ 
trachtung des Bodenwasserhaushaltes. Der Wirkungspfad Boden - Wasser ist derzeit über die 
landwirtschaftliche Flächennutzung bereits beeinträchtigt. 

Wechselwirkungen treten zudem bei den Schutzgütern Landschaftsbild und Mensch (Wohnfunk¬ 
tion/Erholungsnutzung, Freizeitinfrastruktur) auf. Sie zeigen für den Menschen die Eignung von 
Siedlung und Landschaft zur Erholung/Naherholung einerseits, zum Wohnen andererseits auf. 
So fließt die Ausprägung von Ortsrändern sowohl in die Bewertung der Wohn- und Wohnumfeld- 
funktion als auch in die Einstufung des Landschaftsbildes mit ein. 

Die Qualität des Landschaftsbildes steht oftmals auch im Wechselspiel mit der Naturnähe des 
Raums (Schutzgut Tiere und Pflanzen). Bereiche mit naturnahen Strukturen beeinflussen die 
Bewertung des Landschaftsbildes positiv. Der derzeitige Landschaftsbild ist geprägt von einer die 
ausgeräumten Ackerlandschaft mit vereinzelten Streusiedlungen (Hart, Siedlung am Hirschen- 
weg) und dem nach Süden hin bisher offenen Blick in die Voralpenlandschaft. 

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung 

Bezogen auf alle Schutzgüter sind als wesentliche Vorbelastung im momentanen Zustand die 
landwirtschaftliche Nutung der Vorhabensgründstücke sowie die Beeinträchtigung durch die stark 
frequentierte Bürgermeister-Hess-Straße im Westen und die weiter nördliche liegende A94 zu 
nennen. Weiterhin sind die im Flächennutzungsplan bereits ausgewiesene und teilweise bereits 
realisiertes Gewerbegebiete beidseitig der Bürgermeister-Hess-Straße zu nennen. 

Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe die bisherige landwirtschaftliche Nutzung mit ihren 
derzeitigen Auswirkungen auf Natur und Umwelt (Bodenbearbeitung, Spritz- und Düngemittelein¬ 
satz, Sickerfähigkeit der Fläche, Kaltluftentstehung und Wärmeausgleich) erhalten. Dagegen 
könnte der Verlust des nachgewiesenen Feldlerchen-Brutplatzes vermieden werden; die CEF- 
Maßnahme wäre nicht notwendig. 

Auch bei Nichtdurchführung der geplanten Industriegebietsentwicklung entsteht langfristig eine 
völlige Veränderung des nordöstlichen Ortseinganges von Mühldorf am Inn, da hier bereits Ge¬ 
werbegebietsflächen beidseitig der Bürgermeister-Hess-Straße ausgewiesen sind. 

Juni 2009 Wolfgang Weinzierl Landschaftsarchitekten GmbH 



Stadt Mühldorf am Inn 
Am Industriepark Ost 

Bebauungs- und Grünordnungsplan 
Umweltbericht Seite 11 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nach¬ 
haltigen Auswirkungen 

4.1 Vermeidung und Verringerung 

Schutzqut Mensch 
Zur weitestgehenden Minimierung der Lärmbelastung ist für die angrenzenden Wohnbebauung 
bei Errichtung bzw. Änderung der Gebäude technische Maßnahmen zum Schutz vor Außenlärm 
vorzusehen. 
Mittels der Reduzierung der Beleuchtungsdauer auf das unbedingt notwendige Maß sowie einer 
möglichst geringen Aufstellhöhe der einzelnen Leuchten können Störungen der Anwohner mini¬ 
miert werden. Bei Schichtbetrieb ansiedelnder Unternehmen ist jedoch eine Grundbeleuchtung 
notwendig. 

Schutzgut Wasser 
Rückhaltung bzw. Versickerung von Niederschlagswasser auf dem eigenen Grundstück bzw. 
innerhalb der nicht ortsgebundenen Grünflächen. 

Schutzqut Pflanzen und Tiere 
Durch die im zugehörigen Bebauungs- und Grünordnungsplan ausgewiesenen Grünflächen und 
textlichen Festsetzungen in Bezug auf die Grünordnung werden in den Randlagen des Industrie¬ 
gebietes neue Sekundärlebensräume mit gebietsheimischen Vegetationsbeständen auf ehemali¬ 
gem artenarmen Ackerland geschaffen. 
Dabei kann eine mittelbare Beeinträchtigung der Waldrandflächen im Osten des Geltungsberei¬ 
ches (Verschattung), durch Festsetzungen zum zulässigen Abstand baulicher Anlagen zur 
Grundstücksgrenze in Abhängigkeit ihrer geplanten Höhe, soweit als möglich minimiert werden. 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gibt weitere Konfliktvermeidende Maßnahmen im 
Sinne des Artenschutzes vor: 
• V1: Sicherung des östlich verbleibenden Teillebensraumes (Waldflächen des Töginger Forstes) 

durch Errichtung eines Bauzaunes entlang der Ostgrenze des festgesetzten Baufeldes während der 
Umsetzung von Baumaßnahmen. 

• V2: Verwendung geeigneter Leuchtmittel für die Anlagen- oder Parkplatzbeleuchtung zur Minderung 
der Beeinträchtigungen nachtaktiver Arten: Es sollen Lampen mit einem engen Spektralbereich (590 
nm), wie Natrium-Niederdrucklampen (NA) oder monochromatische „Gelblichtlampen" mit einer Ab¬ 
blendung nach oben und zur Seite verwendet werden. 

• V3: Durch die im zugehörigen Bebauungs- und Grünordnungsplan ausgewiesenen Grünflächen und 
textlichen Festsetzungen in Bezug auf die Grünordnung werden in den Randlagen des Industriege¬ 
bietes neue Sekundärlebensräume mit gebietsheimischen Vegetationsbeständen auf ehemaligem ar¬ 
tenarmen Ackerland geschaffen. 

• V4: Abtrag des Oberbodens während der Brutzeit potenziell vorkommender, Bodenbrütender Vogel¬ 
arten nur partiell in den tatsächlich notwendigen Baufeldern 

• V5: Installierung einer ökologischen Baubegleitung (Überprüfung bodenbrütender Vogelarten in noch 
nicht geräumten Bauflächen: Überprüfung der jährlich neu zu erstellenden CEF-Maßnahmenbereiche 
„Feldlerchen-Fenster“) 

Schutzqut Klima/Luft 
Festsetzung von Maßnahmen zur Gliederung und Durchgrünung des Industriegebietes (Baum¬ 
pflanzungen, Parkplatzbegrünung, städtebaulicher Vorschlag für nicht ortsgebundene Grünflä¬ 
chen). 

Schutzqut Landschaft 
Einbindung der neuen Bebauung in die umgebende Landschaft zur Minimierung der Beeinträch¬ 
tigungen in das Landschaftsbild durch randliche Grünflächen im Norden gegenüber der Streu¬ 
siedlung „Hart“ und im Westen und Süden entlang dem Hirschenweg. 
Bepflanzungen sowie Festsetzung von Fassadenbegrünung zur Gliederung fensterloser Wand¬ 
flächen. 
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Entwicklung des Grünzuges entlang der Bürgermeister-Hess-Straße auch auf der Straßensüdsei¬ 
te (entsprechend der gegenüber liegenden Flächenausweisungen im Bebauungsplan „Hirsch am 
Hart“, Teil 1). 
Städtebaulicher Vorschlag für nicht ortsgebundene Grünflächen zur Gliederung und Durchgrü¬ 
nung des Industriegebietes. 

Schutzqut Kultur- und Sachgüter 
In Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege wird wenn notwendig in den 
Bereichen, in denen bei der späteren Bauausführung unter die Geländeoberkante gegraben 
werden muss (Straßenbau, Einzelgebäude. Lagerflächen), eine flächig genau begrenzte Gra¬ 
bung und Sicherung der Bodenfunde durchgeführt. 

4.2 Ausgleich 

Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarf wird die Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung 
auf der Ebene der Flächennutzungs- und Landschaftsplans herangezogen. Der für diesen Eingriff 
erforderliche Ausgleich liegt voraussichtlich bei 10,42 ha. 

Maßnahme AE1: anrechenbare Größe 15.385 m2 
Innerhalb des Geltungsbereiches Flurnummer 13, Gemeinde Mühldorf am Inn, Gemarkung Hart. 
Entwicklung eines 30 m breiten Waldrandes 

Maßnahme AE2: anrechenbare Größe 88.819 m2 
Außerhalb des Geltungsbereiches Flurnummer 1461/2 (22.538 m2), 1461 (14.984 m2) und 1464 
(25.017 m2) jeweils Gemeinde und Gemarkung Mühldorf am Inn sowie Flurnummer 1579/2 
(11.143 m2), 1578 (3.238 m2), 1577 (4.672 m2) und 1569 (7.227 m2) jeweils Gemeinde und Ge¬ 
markung Polling. 
Feuchtflächenentwicklung entsprechend dem mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmten 
Pflege- und Entwicklungskonzept „Lohmühle“ 

Im Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung - saP - ergibt sich aufbauend auf der 
Bestandsüberprüfung des vorkommenden Arteninventars im Frühjahr 2009 die Notwendigkeit 
einer vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) zur Bereitstellung geeigneter 
Brutplätze für die vom Vorhaben betroffene Feldlerche: 

Maßnahme AE3: 
Außerhalb des Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungs- und Grünordnungsplanes wird 
durch Herstellung von „Feldlerchen-Fenstern“ im Rahmen der ackerbaulichen Bewirtschaftung 
der Flurnummer 955, Gemarkung Mößling im Mühldorfer Norden eine Stärkung des Lebensrau¬ 
mes Bodenbrütender Vogelarten (hier: Feldlerche) erreicht. 

5. Alternative Planungsmöglichkeiten 

Da es sich um eine Gebietsausweisung für ein konkretes Bauvorhaben handelt wurden keine 
alternativen Planungsmöglichkeiten geprüft. 

6. Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und 
Kenntnislücken 

Der vorliegende Umweltbericht orientiert sich an dem 'Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bau- 
leitplanung' ergänzte Fassung vom Januar 2007 der Obersten Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Inneren sowie des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz. Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal- 
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argumentativ. Für die Beurteilung der Eingriffsregelung sowie die Ermittlung des Ausgleichsbe¬ 
darfs wurde der Bayerische Leitfaden 'Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft’ ergänzte 
Fassung von Januar 2003 des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Um¬ 
weltfragen angewandt. 

Zur Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Gebietsausweisung wurde zum 
vorliegenden Bebauungs- und Grünordnungsplan eine Verkehrstechnische Voruntersuchung 
(gevas humberg & partner, München vom 17.12.08) erarbeitet. 

Zur Beurteilung der Geräuschemissionen der Industriegebietsfläche und der Geräuschimmissio¬ 
nen der angrenzenden Bürgermeister-Hess-Straße wurde im Zuge der Aufstellung des Bebau¬ 
ungs- und Grünordnungsplanes “Am Industriepark Ost” eine Schalltechnische Untersuchung 
(Büro Steger Partner GmbH vom 28.11.2008) erstellt. 

Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange wurde zum Bauleitplanverfahren eine 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erarbeitet. Dabei wurden zur Beurteilung der Be¬ 
einträchtigungen alle verfügbaren Daten zusammengetragen, die für den weiteren Untersu¬ 
chungsraum zwischen der Kiesgrube bei Frixing im Norden, dem Waldrand des Töginger Forstes 
im Osten und dem Innwerkkanal im Süden jedoch nur eine sehr lückenhafte Basis bilden. Dem¬ 
nach liegen für den eigentlichen Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
keine verfügbaren Sekundärdaten über Artvorkommen vor. Da in 2008 auch in siedlungsnäheren 
Bereichen Einzelindividuen des Kiebitzes beobachtet wurden (Mitteilung der Unteren Natur¬ 
schutzbehörde Landratsamt Mühldorf am Inn vom 10.02.09) wurde von März bis Juni 2009 eine 
Bestandsüberprüfung vor Ort durchgeführt (Maier A„ natureconsult) um das Vorkommen und die 
Betroffenheit der europäischen Vogelarten konkret einschätzen zu können. 

Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen AE1 und AE2 wurden in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde im Rahmen des Scopingtermins am 28.11.08 festgelegt. In den Beiplänen 
zur Begründung sind die Maßnahmenflächen dargestellt und mit generellen Entwicklungszielen 
beschrieben. Für die dauerhafte Sicherung der Maßnahmen wurde im Einvernehmen mit der 
Unteren Naturschutzbehörde parallel zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungs- und Grün¬ 
ordnungsplanes ein detailliertes Pflege- und Entwicklungskonzept unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten erarbeitet. 

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Die Einhaltung der maximal zulässigen Geräuschemissionskontingente (vgl. Schalltechnische 
Untersuchung, Büro Steger Partner GmbH vom 28.11.2008) wird im Bauantragsverfahren von der 
Genehmigungsbehörde überprüft. 

Die Stadt Mühldorf am Inn überwacht die Umsetzung der festgesetzten privaten Grünflächen 
innerhalb der Grundstücksgrenzen. Zur Umsetzung und Pflege der naturschutzfachlichen Aus¬ 
gleichsfläche AE 2 wurde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Mühldorf am Inn ein Pflege- und Entwicklungskonzept erarbeitet das die langfristige Entwicklung 
der Flächen aufzeigt. Zur Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen AE 1 und AE 2 sowie der 
eingebrachten, artenschutzrechtlichen CEF-Maßnahme AE 3 wird eine ökologische Baubeglei¬ 
tung im Auftrag der Stadt Mühldorf am Inn installiert. 

Die Umsetzung und dauerhafte Sicherung der erforderlichen Ausgleichflächen wird von den 
Unteren Naturschutzbehörden des Landkreises Mühldorf am Inn überwacht. 

Nach Erstellung der Ausgleichsflächen erfolgt eine gemeinsame Abnahme mit der Unteren Na¬ 
turschutzbehörde. Die Stadt Mühldorf am Inn meldet die vorgesehenen Ausgleichsflächen nach 
Art 6b Abs. 7 Satz 4 BayNatSchG dem Bayerischen Landesamt für Umweltschutz - Außenstelle 
Nordbayern zur Erfassung im Ökoflächenkataster. 

Juni 2009 Wolfgang Weinzierl Landschaftsarchitekten GmbH 
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Die Umsetzung der Vorgaben aus der Entwässerungsplanung wird vom zuständigen Wasserwirt¬ 
schaftsamt Rosenheim begleitet. Notwendige Grundwasserabsenkungen im Zuge von Baumaß¬ 
nahmen werden im wasserrechtlichen Verfahren beim Landratsamt Mühldorf am Inn beantragt. 

Wenn im Zuge von Baumaßnahmen im Geltungsbereich Altlastenverdachtsflächen bzw. ein 
konkreter Altlastenverdacht oder sonstige schädliche Bodenverunreinigungen bekannt werden, 
wird ebenfalls das WWA Rosenheim informiert. 

Zur Überwachung der festgelegten Maßnahmen zum Schutz von Bodendenkmälern wird das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung Bodendenkmalpflege im Rahmen der Bau¬ 
feldfreimachung beteiligt. Auf Flächen auf denen in den Untergrund eingegriffen wird, werden 
vorab archäologische Grabungen durchgeführt. Eine entsprechende Genehmigung nach Art. 7 
DSchG wird beantragt. 

8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Am Industriepark Ost“ hat eine 
Größe von 27 ha und behandelt die Ausweisung eines Industriegebietes. Im Norden und Osten 
des Gebietes werden Grünflächen zur Ortsrandeingrünung festgesetzt. Entsprechend den Vor¬ 
gaben des Baugesetzbuches wurden schutzgutbezogen die Auswirkungen des Vorhabens ge¬ 
prüft. 

Die Festsetzungen als Industriegebiet führen zu Eingriffen in den Naturhaushalt und das Land¬ 
schaftsbild. Schwerwiegend ist hier vor allem die großflächige Versiegelung durch die Gebäude, 
und Stellplatzflächen sowie die damit verbundene Beeinträchtigung des Orts- und Landschafts¬ 
bildes. 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht zu den wichtigsten Ergebnissen. 

Schutzgut Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis 

Mensch gering hoch mittel hoch 
Tiere und Pflanzen mittel mittel gering mittel 

Boden mittel hoch gering hoch 
Wasser keine mittel gering mittel 

Klima und Luft gering mittel gering mittel 
Landschaft gering mittel gering mittel 

Kultur- und Sachgüter mittel mittel keine mittel 

Unter Anwendung des Leitfadens 'Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft' (Herausgeber: 
Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, Stand Januar 2003) wurde 
der Eingriff bewertet und ein Kompensationsbedarf von voraussichtlich 10,42 ha Ausgleichsflä¬ 
chen ermittelt. Der naturschutzfachliche Ausgleichsbedarf wird teilweise innerhalb (AE1) durch 
Freihaltung eines Wanderkorridores entlang des Waldrandes im Osten und teilweise außerhalb 
des Bebauungsplanumgriffes (AE2 und AE3) durch die Anrechnung von Ökokontoflächen der 
Stadt Mühldorf am Inn erbracht. 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 42 BNatSchG werden entsprechend der Über¬ 
prüfung des Vorkommens Bodenbrütender Vogelarten im Frühjahr 2009 (dauerhafter Verlust 
eines Feldlerchen-Brutplatzes) die notwendigen CEF-Maßnahmen (AE 3) erbracht. 

Juni 2009 Wolfgang Weinzierl Landschaftsarchitekten GmbH 
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Zur Vermeidung unzulässiger Lärmemissionen werden entsprechende Höchstwerte und bau¬ 
technisch notwendige Maßnahmen zur Einhaltung festgesetzt (vgl. Schalltechnische Untersu¬ 
chung Büro Steger Partner GmbH vom 28.11.2008). 

Für die Einhaltung der, im Bebauungs- und Grünordnungsplan „Am Industriepark Ost“ vorgege¬ 
benen, Festsetzungen zeichnet die Stadt Mühldorf am Inn als kommunale Bauüberwachung 
verantwortlich. 

Ingolstadt, 18. Dezember 2008 
Geändert, 09. Februar 2009 
Satzungsbeschluss, 25. Juni 2009 

Anita Zach, Alois Rieder 
Landschaftsarchitekten 

L:\A 100-3 Mühldorf_lndustriepark Ost\Text\Erläuterungsberichte\UmweltberichtBplan_Satzung_Beschluss_090625.doc 
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Anlage zur Begründung 

Bebauungsplan „Am Industriepark Ost“ der Stadt Mühldorf am Inn 
Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen 

Kompensationsplanung 

1. Ausgleichsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Fl.Nr. 13 (Gemarkung Hart) 

BÜRO 
WOLFGANG 
WEINZIERL 
LANDSCHAFTS¬ 
ARCHITEKTEN 

Ausgleichsflächentyp Ausgangssituation Entwicklungsziele Herstellungsmaßnahmen Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen 

angestrebte Zeitdauer bis 
Entwicklungsziel erreicht ist 
(1) 

AE 1: 
Waldrand (30 m 
Streifen entlang 
westlicher 
Industriegebiets¬ 
grenze, Fl.-Nr. 13, 
Gmk. Hart) 

intensive 
landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackerbau) 

Artenreicher Waldrand mit 
trockenem Saum, 
Strauchgürtel und 
Waldmantel zur 
Aufwertung des 
Waldbestandes 

Pflanzung heimischer und 
standortgerechter Baum¬ 
und Straucharten zur 
Waldrandentwicklung. 
Der extensive und 
ungedüngte Krautsaum 
wird als Rohbodenstandort 
mit trockenen 
Strukturelementen (Kies- 
und Sandhaufen, 
Steinriegel. Wurzelstöcke, 
Totholz) ausgebildet. 

Offenhalten des trockenen 
Saums durch einmalige 
Mahd im Spätsommer, 
Mähgut beseitigen, 
Verzicht auf Einsatz von 
Dünge-und 
Pflanzenschutzmittel, 
Strauchgürtel alle 5-10 
Jahre stark zurück¬ 
schneiden um Strauch¬ 
formen zu erhalten, 
auf wechselnde Teilflächen 
der trockenen Rohboden- 
stadnorte nach Bedarf 
Vegetations-schicht 
abschieben 
Sandhaufen durch 
Umsetzten. Sandaustausch 
vegetationsarme halten 

Waldrand ca. 10-15 Jahre 
Offener Saum: mit Herstellung 
und Pflegemaßnahmen 

Anmerkungen: 

(1) Entwicklungsziel Stufe II (gern. 4-Stufen-Modell), d.h. eine Zuordnung der angestrebten Pflanzengesellschaft, bzw. des Lebensraumtyps ist möglich, die Strukturmerkmale sind 
weitestgehend gefestigt, die „ökologische Funktion“ ist annähernd erreicht 
Quelle: „Entwicklungszeiträume von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2006 
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2. Ausgleichsflächen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

Der für den Eingriff erforderliche zusätzliche naturschutzrechtliche Ausgleich erfolgt außerhalb des Bebauungsplangebietes auf den Grundstücken 
Flurnummer 1461/2, 1461, 1464 jeweils Gemarkung Mühldorf und Flurnummer 1579/2, 1578,1577, 1569 jeweils Gemarkung Polling (Einzelne Flächen sind deteiliert im 
Pflege- und Entwicklungskonzept Lohmühle bearbeitet). 

Ausgleichsflächentyp Ausgangssituation Entwicklungsziele Herstellungsmaßnahmen Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen 

angestrebte Zeitdauer bis 
Entwicklungsziel erreicht ist 
(D 

AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1461/2 Gmk. 
Mühldorf) 

-intensive 
landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackerbau) 
-Wiese mit 
Feuchtezeigern 
-Röhrichtgürtel 
-Auwaldanpflanzung 

Feuchtgebietsareal: 
kleinstrukturierte 
Bewirtschaftung der 
Flächen 

-Umwandlung von Acker 
und Intensivgrünland in 
Extensivgrünland 

-Anpflanzen von Auwald 
mit Waldrand und 
Weidengebüsch 

-Anlage von 
Geländemulden entlang 
des Grünbach 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1461Gmk. 
Mühldorf) 

-intensive 
landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackerbau) 
-Wiese mit 
Feuchtezeigern 
-Röhrichtgürtel 

Feuchtgebietsareal: 
kleinstrukturierte 
Bewirtschaftung der 
Flächen 

Umwandlung von Acker 
und Intensivgrünland in 
Extensivgrünland 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

Anmerkungen: 

(1) Entwicklungsziel Stufe II (gern. 4-Stufen-Modell), d.h. eine Zuordnung der angestrebten Pflanzengesellschaft, bzw. des Lebensraumtyps ist möglich, die Strukturmerkmale sind 
weitestgehend gefestigt, die „ökologische Funktion" ist annähernd erreicht 
Quelle: „Entwicklungszeiträume von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen", Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2006 
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AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1464 Gmk. 
Mühldorf) 

- Ökokontofläche 
(Senken, Grünland, 
Röhrichtbestand) 
- intensive landwirt¬ 
schaftliche Nutzung 
(Ackerbau) 
- Wirtschaftsgrünland 
- Röhrichtgürtel 
- Tümpel mit 
Weidengebüsch 

Feuchtgebietsareal: 
kleinstrukturierte 
Bewirtschaftung der 
Fläche 

- Umwandlung von Acker 
und Intensivgrünland in 
Extensivgrünland 

- Anlage von Senke 

- Ausdehnung 
Weidengebüsch an 
Tümpel 

- Entschlammung des 
vorhandenen Tümpels 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1579/2 Gmk. 
Polling) 

- intensive landwirt¬ 
schaftliche Nutzung 
(Ackerbau) 
- Röhrichtgürtel 
- Tümpel mit 
Weidengebüsch 

Feuchtgebietsareal: 
kleinstrukturierte 
Bewirtschaftung der 
Fläche 

- Umwandlung von Acker 
in Extensivgrünland 

- Anlage von Senken und 
Pflanzung 

- Ausdehnung Weiden¬ 
gebüsch an Tümpel 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1578 Gmk. 
Polling) 

- Wirtschaftsgrünland 
- Röhrichtgürtel 

Feuchtgebietsareal: 
kleinstrukturierte 
Bewirtschaftung der 
Fläche 

- Umwandlung von 
Intensivgrünland in 
Extensivgrünland 

- Anlage von Pufferstreifen 
entlang 
Entwässerungsgraben 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1577 Gmk. 
Polling) 

- Wirtschaftsgrünland 
- Röhrichtgürtel 
- intensive landwirt¬ 
schaftliche Nutzung 
(Ackerbau) 

Umwandlung von Acker 
und Intensivgrünland in 
Extensivgrünland 

Anlage von Pufferstreifen 
entlang 
Entwässerungsgraben 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

Anmerkungen: 

(1) Entwicklungsziel Stufe II (gern. 4-Stufen-Modell), d.h. eine Zuordnung der angestrebten Pflanzengesellschaft, bzw. des Lebensraumtyps ist möglich, die Strukturmerkmale sind 
weitestgehend gefestigt, die „ökologische Funktion" ist annähernd erreicht 
Quelle: „Entwicklungszeiträume von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2006 
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AE 2: 
Feuchtgebietsareal 
(Fl-Nr. 1569 Gmk. 
Plling) 

-intensive 
landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackerbau) 
-Wirtschaftsgrünland 

Feuchtgebietsareal: 
kleinstrukturierte 
Bewirtschaftung der 
Flächen 

- Umwandlung von Acker 
und Intensivgrünland in 
Extensivgrünland 

- Anlage von Pufferstreifen 
an Entwässerungsgraben 

Siehe Pfleg- und 
Entwicklungskonzept 
Lohmühle 

ca. 5-10 Jahre 

Ausgleichsflächentyp Ausgangssituation Entwicklungsziele Herstellungsmaßnahmen Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen 

angestrebte Zeitdauer bis 
Entwicklungsziel erreicht ist 
(1) 

AE 3: 
Lebensraum 
Bodenbrütender 
Vogelarten 
hier: Feldlerche 
(Fl.Nr. 955, Gmk. 
Mößling) 

intensive 
landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackerbau) 

Alljährliche Erstellung von 
„Feldlerchen-Fenstern“ 
(mind. 5 Stück ä 24 m2) 
innerhalb bestehender und 
in Bewirtschaftung 
befindlicher Ackerfläche 

Kurze Unterbrechung der 
Ansaat der Feldfrucht 
durch Hochstellen bzw. 
Anheben der Drill- bzw. 
Sämaschine während der 
Bestellung der Ackerfläche 

„Feldlerchen-Fenster“ 
während der Brutzeit der 
Feldlerche bis Ende August 
(Zweitbrut) nicht 
bearbeiten; danach wieder 
wie umgebende 
Ackerfläche behandeln um 
Sukzession zu verhindern; 
keine Verwendung von 
Bioziden 

Entfällt. 

Verfügbarkeit der offenen 
Flächen für brütende 
Feldlerchen ist sofort gegeben. 
Feldlerchen-Fenster müssen 
jährlich neu hergestellt werden 

Anmerkungen: 

(1) Entwicklungsziel Stufe II (gern. 4-Stufen-Modell), d.h. eine Zuordnung der angestrebten Pflanzengesellschaft, bzw. des Lebensraumtyps ist möglich, die Strukturmerkmale sind 
weitestgehend gefestigt, die „ökologische Funktion" ist annähernd erreicht 
Quelle: „Entwicklungszeiträume von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2006 
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-|ASK-77410009 77410133 

ASK-Daten 

ASK-77410134: Kiebitz, TQrkentoube 
lASK-7741010! 

ASK-77410133: Bachstelze. Rebhuhn. Amsel. Gelbspötter. 
Mönchsgrasmücke. Elster, Feldsperting, 
Stieglitz, Goldammer 

Plerls rapea (Kl. Kohlweißling), Pleris nopl 
(RapsweiBling), Coenonympha pamphllus 
(Kl. Heufalter). Polyommotus Icorus 
(Hauhechel Bläuling), Bergmolch, Erdkröte, 
Zauneidechse, Kiebitz, Wechselkröte 

ilTER^R 
TERSUÖ 

ASK-77410106: Kiebitz 

IASK-77410010 Erdkröte, Teichfrosch, Laubfrosch, 
Flussregonpfelfer, Gryllus Campestrls 
(Feldgrille). Bergmolch. Zauneidechse 

ASK—77410010: 

|ASK—77410116 ASK-77410116: Kiebitz 

Biolopflächen 

B-7741-164 Dammweg, bzw. vegetationslose Flächen 

(bestände nordöstlich 8-7741—165 Hecken 
Elchfeld 

Vegetation am Damm der Eisenbahnlinie 
Mühldorf am Inn-Neumarkt St. Veit 

Plonlervegetation an den Böschungen eines 
Abbougetändes östlich Hart 

Hecken und Altgrasfluren östlich Hart 
Kartierung Fauna: Zauneidechse. Formlcidea 
(Amelsen), Melonargla golatheo (Damenbrett), 
Pieris brasslcae (Gr. Kohlweißling), Plerls rapai 
(Kl. Kohlweißling). Bombus spec. (Wildbienen) 

Pioniervegetation auf Abbaugelände 
nordwestlich Hart 

B—7741—160 

B-7741-157 Plonlervegetation auf einem ehemaligen 
Abbaugelände südwosllich Frixing 

Flurheckenkomplex um Mößling 

Blotoperhebung Landschaftsplai 
Obstwiese 

Potentielle Wanderbeziehi 

Säugetiere / Fledermäuse 

Amphibien 

Reptilien 

Vögel 

ASK-Daten 
♦ Biotopkartierung 

imti 
■«V¥ 
Darum KotiXI 
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Gebiet mit hohem Versiegelungsgrad 
(GRZ > 0,35) und geringer Bedeutung für 
Naturhaushalt und Landschaftsbild (A I) 
Kompensationsfaktor: 0,4 
Flächengröße: 260.511 m2 
Kompensationsbedarf: 104.204 m2 

Stadt Mühldorf am Inn 

Bebauungs- und Grün¬ 
ordnungsplan 
'Am Industriepark Ost' 

I 

naturschutzfachliche 
Eingriffsregelung: 
Ermittlung 
Kompensationsbedarf 
M1 :1.500 
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® Pflanzung Waldrand 
NORD 

Steinhaufen aus anstehendem Grobkies 

Totholzhaufen 

Sandwall 

lockere Reisig-/ Strohabdeckung 

Oberbodenabtrag bis auf anstehenden Kies, leicht gewelltes, unregelmäßiges Relief 

Gras-Kraut-Entwicklung 

Ausgleichsfläche AE1 Landkreis Mühldorf am Inn, Gemarkung Hart 
(Fl.Nr. 13, anrechenbare Fläche 15.385 m!) 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

Entwicklung eines Waldrandes 
- Ausbildung eines naturnahen 30 m breiten Waldrandes mit mehrschichtigem Aufbau 

(Krautsaum, Strauchschicht, Waldmantel) 
- Anpflanzen standortgerechter, autochthoner Sträucher und Bäume 
- Entwicklung eines Krautsaums auf Rohboden durch natürliche Sukzession 
- Offenhaltung der mageren Gras-Kraut-Vegetation mit einmaliger Mahd im Spätsommer 

(entfernen des Mähgutes, um Nährstoffanreicherung zu verhindern) 
- Bildung eines trockenen strukturreichen Lebensraums (Zauneidechse, Schlingnatter) 

als potentieller Wanderkorridor 
- Um einen hohen Anteil an sonnigen Rohbodenstandorten dauerhaft zu sichern, 

ist auf wechselnden Teilflächen die Vegetationsschicht abzuschieben 
- Ebenso sind die Sandhaufen durch Umsetzen, Sandaustausch etc. in einem vegetationsarmen 

Zustand zu erhalten 

Stadt Mühldorf am Inn 

Bebauungs- und Grün¬ 
ordnungsplan 
'Am Industriepark Ost' 
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Ausgleichsfläche AE2 
benötigt Fläche für Bebauungsplan 

'Industriepark Ost' 88.819 m2 

FI.Nr.1461/2 Gemarkung Mühldorf gesamt 34.100 m2 
nicht anrechenbare Flächen: 
- Teilfläche bereits abgebucht Aufforstung ODU ca. 1.700 m2, 
- Röhrichtbestand 4.450 m2 
- Auwaldaufforstung und Weidengebüsch 4.000 m2 
- Ufervegetation 1.000 m2 
verfügbar 22.950 m2 

Flächen die nur zu 80% in Ansatz gebracht werden 
- Zuwegung Hochspannungsmast 400 m2 
-Bereich unter Hochspannungsleitung 1.660 m2 

anrechenbar: 22.950 - (1.660 x 0,2 + 400 x 0,2) = 22.53B m2 

FI.Nr.1461 Gemarkung Mühldorf gesamt 22.040 m2 
nicht anrechenbare Flächen: 
- Röhrrichtbestand 5.500 m2 
- Wirtschaftsweg 400 m2 
verfügbar 16.140 m2 

Flächen die nur zu 80% in Ansatz gebracht werden 
- Bereich unter Hochspannungsleitung 5.780 m2 

anrechenbar: 16.140 m2 - (5.780 x 0,2)= 14.984 m2 

FI.Nr.1464 Gemarkung Mühldorf gesamt 25.390 m2 

davon ökokontofläche 13.770 m2 + Verzinsung 688 m2 
- nicht anrechenbare Flächen: 
- Wirtschaftsweg 700 m2 
verfügbar 25.378 m2 

Flächen die nur zu 80% in Ansatz gebracht werden 
Bereich unter Hochspannungsleitung 1.840 m2 

anrechenbar: 25.378 m2- (1.804 x 0,2) = 25,017 m2 

FI.Nr.1579/2 Gemarkung Polling gesamt 18.920 m2 
nicht anrechenbare Flächen: 
- bereits verv/endet BePlan 

"Wohngebiet an der B12 in Ehring” 2.777 m2 
- Röhrrichtbestand 5.000 m2 
anrechenbar: 11.143 m2 

FI.Nr.1578 Gemarkung Polling gesamt 6.100 m2 
nicht anrechenbare Flächen: 
- Röhrrichtbestand 2.650 m2 
verfügbar 3.450 m2 

Flächen die nur zu 80% in Ansatz gebracht werden 
- Bereich unter Hochspannungsleitung 1.060 m2 

anrechenbar 3.450 m2- (1.060 x 0,2) = 3.238 m2 

FI.Nr.1577 Gemarkung Polling gesamt 6.070 m2 
nicht anrechenbare Flächen: 
- Röhrrichtbestand 1.170 m2 
verfügbar 4.900 m2 

Hochspanungsleitung- 

Doppelfeitung 

Der Trassenverlauf direkt unter der Hochspannungsleitung, sowie die Zuwegeung des Hochpannungsmasten wurden nur zu 
FI.Nr.1569 Gemarkung Polling gesamt 44.880 m2 80 Prozent als anrechenbarer Ausgleich in Ansatz gebracht, da diese Bereiche für Arbeiten an den Hochspannungsleitungen 
nicht anrechenbare Flächen: zugänglich sein müssen und die Leitungen als potenzielle Vogelschlaggefahr einzustufen sind. 
- Röhrrichtbestand 330 m2 
verfügbar 44.550 m2 

Flächen die nur zu 80% in Ansatz gebracht werden 
- Bereich unter Hochspannungsleitung 1.140 m2 

Flächen die nur zu 80% in Ansatz gebracht werden 
- Bereich unter Hochspannungsleitung 1.140 m2 anrechenbar 44.550 m2- (9.350 x 0,2) = 42-680 nP 

anrechenbar 4.900 m2- (1.140 x 0,2) = 4,672 m2 
von dieser Fläche werden noch 7.227 m2 benötigt 
• verbleibende Restfiäche 35.453 m2 diese wird in 

das Ökokonto der Stadt Mühldorf überführt 
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K«>04H Feldlerchen-Fenster optimale Größe 24mz 
diese setzen sich zuammen: 
8m x 3m 
6m x 4m 
4m x 6m 
3m x 8m 

Ausgleichsfläche AE3 Landkreis Mühldorf am Inn, Gemarkung Mößling 
(Fl.Nr. 955) 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Anlage von Feldlerchen-Fenstern 

- als CEF-Maßnahme für verloren gehende Brutplätze der Feldlerche werden 
sog. Feldlerchen-Fenster angelegt 

- sie schaffen kleine ungenutzte extensive Zonen innerhalb einer intensiv 
genutzen Ackerfläche 

- Feldlerchen-Fenstern werden durch eine kurze Unterbrechung während der Ansaat 
durch ein Flochstellen bzw. Anheben der Drill- bzw. Sämaschine erstellt 

- sie sind bis Ende August nicht zu bewirtschaften danach werden sie wie die 
umgebenden Ackerflächen behandelt 

- es müssen mind. 5 Feldlerchen-Fenster auf dem Grundstück pro Vegetationsperiode 
entwickelt werden, diese sind verteilt oder in Reihe zu erstellen und jährlich neu anzulegen 

- die Lage darf von Jahr zu Jahr variieren 

- es muss ein Mindestabstand von 20m nach Norden zum Feldweg 
und 80m von der Grundstrücksgrenze im Süden eingehalten werden 

- Verwendung von Biodziden innerhalb der Feldlerchenfenster verboten 

- ein extensiver Einsatz von Bioziden und Flilfsstoffen innerhalb der gesamten 
Ackerfläche wird empfohlen 
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Legende: 

Realnutzung 

Senken/Grünbach+Entwässerungsgr. 

Feuchtgrünland mit Seggen 

Röhrrichtbestand 

Aufforstung Auwald bereits 
abgebucht für ODU 1.700 m2 
Feuchtgebüsch 

Ufervegetation 

Einzelbaum / Kopfweide 

Wirtschaftsweg unversiegelt 

Hochspannungsleitungen /Erdleitung 

Bodendenkmal 
D-1-7741-0099 
Verebnetes Grabhügelfeld 
vorgeschichtlicher Zeitstellung 
im Luftbild 
Ausgleichsfläche 'Wohngebiet and 
der B12 in Ehring' 2.777 m2 
Flurkarte + Luftbild 

Grenze Untersuchungsgebiet 
15,8 ha 

Neupflanzung 

Anlage von Senken 

Umwandlung von Acker in 
extensives Grünland (Aushagerung 
der Flächen durch 1 jährige Ansaat 
von Nährstoffziehenden Kulturen wie 
z. B. Gerste, danach Ansaat 
standortgereches Saatgut bzw. 
Heudruschverfahren) 

Anpflanzen von Erlen und Eschen 
auf Ackerland 
Anlage eines Waldrandes 
auf Ackerland 

*3 

Extensivierung von Intensivgrünland 
und Anreicherung des Artenspektrums 
(Fräsen von Streifen und einsähen mit 
Feuchtwiesensaatgut bzw. 
Heudruschverfahren) 
Ausbreitung des vorhandenen 
Weidengebüsches 

Böschungsabflachung, 
gegebenenfalls Grabenaufweitung 

Anlage von 5-7m beiten Pufferstreifen 
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Anlage zur Begründung 

• » 

Bebauungsplan „Am Industriepark Ost“ der Stadt Mühldorf am Inn 
Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen 

Kompensationsplanung 

1. Ausgleichsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Fl.Nr. 13 (Gemarkung Hart) 
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WOLFGANG 
WEINZIERL 
LANDSCHAFTS¬ 
ARCHITEKTEN 

Ausgleichsflächentyp Ausgangssituation Entwicklungsziele Herstellungsmaßnahmen Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen 

angestrebte Zeitdauer bis 
Entwicklungsziel erreicht ist 
(D 

AE 1: 
Waldrand (30 m 
Streifen entlang 
westlicher 
Industriegebiets¬ 
grenze, Fl.-Nr. 13. 
Gmk. Hart) 

intensive 
landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackerbau) 

Artenreicher Waldrand mit 
trockenem Saum, 
Strauchgürtel und 
Waldmantel zur 
Aufwertung des 
Waldbestandes 

Pflanzung heimischer und 
standortgerechter Baum¬ 
und Straucharten zur 
Waldrandentwicklung. 
Der extensive und 
ungedüngte Krautsaum 
wird als Rohbodenstandort 
mit trockenen 
Strukturelementen (Kies- 
und Sandhaufen, 
Steinriegel, Wurzelstöcke, 
Totholz) ausgebildet. 

Offenhalten des trockenen 
Saums durch einmalige 
Mahd im Spätsommer, 
Mähgut beseitigen, 
Verzicht auf Einsatz von 
Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel, 
Strauchgürtel alle 5-10 
Jahre stark zurück¬ 
schneiden um Strauch¬ 
formen zu erhalten, 
auf wechselnde Teilflächen 
der trockenen Rohboden- 
stadnorte nach Bedarf 
Vegetations-schicht 
abschieben 
Sandhaufen durch 
Umsetzten, Sandaustausch 
vegetationsarme halten 

Waldrand ca. 10-15 Jahre 
Offener Saum: mit Herstellung 
und Pflegemaßnahmen 

Anmerkungen: 

(1) Entwicklungsziel Stufe II (gern. 4-Stufen-Modell), d.h. eine Zuordnung der angestrebten Pflanzengesellschaft, bzw. des Lebensraumtyps ist möglich, die Strukturmerkmale sind 
weitestgehend gefestigt, die „ökologische Funktion" ist annähernd erreicht 
Quelle: „Entwicklungszeiträume von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2006 
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Gebiet mit hohem Versiegelungsgrad 
(GRZ > 0,35) und geringer Bedeutung für 
Naturhaushalt und Landschaftsbild (A I) 
Kompensationsfaktor: 0,4 
Flächengröße: 260.511 m2 
Kompensationsbedarf: 104.204 m2 
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Stadt Mühldorf am Inn 

Bebauungs- und Grün¬ 
ordnungsplan 
'Am Inaustnepark Ost' 

naturschutzfachliche 
Eingriffsregelung: 
Ermittlung 
Kompensationsbedarf 
M 1 : 1.500 
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Stadt Mühldorf am Inn 

Bebauungs- und Grün 
ordnungsplan 
'Am Industriepark Ost1 
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Pflanzung Waldrand 

Steinhaufen aus anstehendem Grobkies 
NORD 

•' Totholzhaufen 

Sandwall 

| ;!vX| lockere Reisig-/ Strohabdeckung 

H Oberbodenabtrag bis auf anstehenden Kies, leicht gewelltes, unregelmäßiges Relief 

Gras-Kraut-Entwicklung 

Ausqieichsfläche AE1 Landkreis Mühldorf am Inn, Gemarkung Hart 
(Fl.Nr. 13. anrechenbare Fläche 15.385 m2) 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

Entwicklung eines Waldrandes 
- Ausbildung eines naturnahen 30 m breiten Waldrandes mit mehrschichtigem Aufbau 

(Krautsaum, Strauchschicht, Waldmantel) 
- Anpflanzen standortgerechter, autochthoner Sträucher und Bäume 
- Entwicklung eines Krautsaums auf Rohboden durch natürliche Sukzession 
- Offenhaltung der mageren Gras-Kraut-Vegetation mit einmaliger Mahd im Spätsommer 

(entfernen des Mähgutes, um Nährstoffanreicherung zu verhindern) 
- Bildung eines trockenen strukturreichen Lebensraums (Zauneidechse, Schlingnatter) 

als potentieller Wanderkorridor 
- Um einen hohen Anteil an sonnigen Rohbodenstandorten dauerhaft zu sichern, 

ist auf wechselnden Teilflächen die Vegetationsschicht abzuschieben 
- Ebenso sind die Sandhaufen durch Umsetzen, Sandaustausch etc. in einem vegetationsarmen 

Zustand zu erhalten 

Stadt Mühldorf am Inn 

Bebauungs- und Grün¬ 
ordnungsplan 
'Am Industriepark Ost' 
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2-malige Mahd / Jahr zur Eindämmung der Solidagobestände 

Ausqieichsfläche AE2 Landkreis Mühldorf am Inn, Gemarkung Mößlinq 
(Fl.Nr. 383, 10.972 ma, Fl.Nr. 382, 11.492 ma, gesamt 22.464 m?) 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 
Förderung der Leitart Wechselkröte: 

- Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Sohle 
- Fierstellung eines ungleichmäßigen Reliefs mit wechselfeuchten Flächen 

\ 
\A 

äMA 

Entbuschung alle 5 Jahre 

Profilieren der Sohle 
Abgrabung / Aufschüttung 
= Massenausgleich in der Fläche 

Entfernung standortfremder Fichtenbestände 

Beseitigung der Grüngutablagerungen 

Stadt Mühldorf am Inn 

Bebauungs- und Grün¬ 
ordnungsplan 
'Am Industriepark Ost' 
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Okokontofläche 
Grünland mit 
Vernässungen 

Hecken¬ 
struktur 

1447/3 

| 

_.J Umwandlung von Ackerflächen in Grünland 

j Oberbodenabtrag zur Ausweitung des vorhandenen Röhrrichtgürtels 

; Extensivierung von vorhandenem Wirtschaftsgrünland (ggf. Drainagen entnehmen) 

] gelenkte Sukzession 

Zuwegung zu Hochspannungsmasten und Maststandorten 

Stadt Mühldorf am Inn 

Bebauungs- und Grün¬ 
ordnungsplan 
'Am Industriepark Ost' 

Ausgleichsfläche 
AE 3-1 
M 1 : 5.000 
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Der Trassenverlauf direkt unter der Hoch¬ 
spannungsleitung. wurde nur zu 80 Prozent als 
anrechenbarer Ausgleich in Ansatz gebracht, 
da diese Bereiche für Arbeiten an den Hoch¬ 
spannungsleitungen zugänglich sein müssen 
und die Leitungen als potenzielle Vogelschlag¬ 
gefahr einzustufen sind. 
(Vogelsicherheit wird im weiteren Bauleitplan¬ 
verfahren geprüft) 

Ausgleichsfläche AE3 Landkreis Mühldorf am Inn, Gemarkung Mühldorf 
(FI.Nr.1461/2 gesamt 34.100 m2, Teilfläche bereits Aufforstugn ODU ca. 20.000 m2. Röhrrichtbestand 5.400 m?, 
verfügbar ca. 32.1000 m2) 
32.100 - (3.012 x 0,2) = 31.498 m2 

(FI.Nr.1461 gesamt 22.040 rn2, Röhrrichtbestand 2.628 m2, verfügbare Fläche 22.040 m2) 
22.040 m2 -(6.600 x 0,2)= 20.720 m2 

(FI.Nr.1464 gesamt 25.390 m2, Okokontofläche 14.030 rn2) 
25.390 m2- (1.804 x 0,2) = 25.029 m2 

Maßnahmen für Feuchtgebietsentwicklung auf den Einzelflächen werden im Rahmen 
des zu erabeilenden Pflege- und Enwicklungskonzeples "Lohmühle" festgelegt. 

Stadt Mühldorf am Inn 

Bebauungs- und Grün¬ 
ordnungsplan 
'Am Industriepark Ost' 

Ausgleichsfläche 
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B-7741-214 

GrünbaHQH 
Bücher Moor 

B-7741-212 

Jpy | B -7741 - 2121 

B—7741-209 Feuchtwald und Ufsrvegetation am 
Grünbach südlich Lohmühle 

B—7741-210 

B —7741 -21 1 

B-7741-212 

B —7741 -214 

B—7741-215 

Feldgehölz südlich Lohmühle 

Naßwiesen südöstlich I ohmühle 

Hecken südöstlich Lohmühle 

Biotop im Ehringer Park 

Vegetation am Grünbach in und 
südlich Eh ring 
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ordnungsplan 
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Suchraum 

für CEF-Maßnahme um mögliche 
Betroffenheit des potenziellen Lenbensraumes 
Bodenbrütender Vogelarten im Vorhabensgebiet 
auszugleichen - vorbehaltlich, dass eine 
Beeinträchtigung dieser Arten im weiteren 
Bauletiplanverfahren nachgewiesen wird. 

Ausgleichsfläche AE4 Landkreis Mühldorf am Inn, Gemarkung Hart 
(Fl.Nr. 48, 50,52) 

Stärkung des Lebensraumes Bodenbrütender Vogelarten 

Stadt Mühldorf am Inn 

Bebauungs- und Grün¬ 
ordnungsplan 
'Am Industriepark Ost' 

Ausgleichsfläche 
AE 4 
M 1 : 5.000 
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